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Ablaufplan einer Abmahnung- 
von A wie Abmahnung,                         

bis Z wie Zivilverfahren 
 

 

Freitag, den 22. Mai 2009 
Kategorie: Gericht Bericht 

 

 
 
 
Viele Verbraucherforen, Blogs und diverse Websites bieten die unterschiedlichsten Verfahrensweisen an wie 
man einer Abmahnung wegen einer Urheberechtsverletzung begegnen sollte. Wen man eine Einschätzung 
der gegenwärtigen Lage im Abmahnwesen geben sollte, muss man feststellen,  

(a) mit der Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung und dem Entschluss Nichtzahlen, hat sich 
das Risiko einer möglichen Kostenklage (Anwaltlichen Aufwendungen und Schadensersatzforderungen) seit 
dem Januar 2009 erhöht. Grund dafür ist zu sehen, dass mit in Kraft treten des Gesetz zur Verbesserung 
der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums die Rechtsprechung zur Bewilligung einer richterli-
chen Anordnung zur Herausgabe von Verkehrsdaten noch zu unterschiedlich ist. Das eine Gericht urteilt so, 
das nächste 200 km weiter schon wieder ganz anders. Daraus resultierend werden weniger Anschlussinha-

ber ermittelt und abgemahnt sowie verstärkt geklagt. Nach vorliegenden Informationen soll allein im Mu-
sikbereich ca. 500 neue Klagen vorbereitet werden und die abmahnende Kanzlei Waldorf will alle Abge-
mahnten verklagen die nicht zahlen. Ob es dabei sich um gezielte Panikmache handelt oder um Tatsachen 

wird sich in nächster Zeit herausstellen. 
(b) Anwälte die Abgemahnte vertreten hatten bis jetzt eine einfache anwaltliche Tätigkeit. Man hat für die 
Abgabe einer Unterlassungserklärung sowie einem Begleitschreiben, meist einen hohen Pauschalbetrag 
verlangt. Mit Verstärkung der Klagen ist aber zu beobachten, viele Anwälte sind überfordert, verfügen nicht 

über die notwendigen Erfahrungen und Kenntnisse oder merken dass man in einem Klageverfahren viel 
Zeit, Wissen und Arbeit investieren muss. Hierzu wird in Kürze ein aktuelles Projekt vorgestellt, was we-
sentliche Verbesserungen bringen wird. 
 

 

Ablaufplan einer Abmahnung bis zum Urteil 
 
1. Abmahnung 

- 964 Musikfiles in MP3-Format; an dem die 4 Kläger 80% der Nutzungsrechte haben 
- Logg-Datum: 2005 

- Streitwert: 400.000,- € 
- Pauschalforderung: ca. 5.000,- € 
 
2. Reaktion des Abgemahnten 
- Abgabe einer leicht modifizierten Unterlassungserklärung (UE) 

- Nach erneuten Schriftverkehr von der abmahnenden Kanzlei, wurde ein Anwalt beauftragt 
 
3. Reaktion des Anwaltes 
- Letzte Vergleichsangebot der Rechtsanwälte Rasch, was die finanziellen Schwierigkeiten           
  berücksichtigte, in Höhe von ca. 1.500,- € wurde nicht angenommen 
- Ende Dezember 2008 wurde Klage eingereicht (5.832,40 €) durch die Rechtsanwälte Rasch 
- Die Klageerwiderung hat das Gericht nicht überzeugt 

 
4. Mündliche Verhandlung LG Köln 
- 01.04.2009 Termin mündliche Verhandlung (Link) 

- Vom Gericht wurde ein Vergleich angeregt (ca. 3.000,- €) 
- Termin der Bekanntgabe einer gütlichen Einigung: 22.04.2009, Urteilsfindung: 13.05.2009 
 

5. Urteilsfindung LG Köln (Link) 
- Störerhaftung durch AI (Kinder oder Ehepartner) 

http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/protokoll.pdf
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/LG%20Koeln,%20Az.%2028%20O%20889-08.pdf


- Urteil: 
   AG: 5.832,40 € 
   Gerichtskosten: 1.273,00 € 
 

 
 
Argumentation des Beklagten 
 
- Anzweifeln er Zuständigkeit des Gerichtsstandes 
- Zu hoher Streitwert und Gebührenrahmen 
- Alle Prüf- und Überwachungspflichten als Anschlussinhaber wurde man gerecht. Weitere Prüf- und  

  Überwachungspflichten gegen über den Kindern (das älteste Kind war zum Logg-Zeitpunkt 13 Jahre) hät-
ten  
  nicht bestanden 
- Es wurden keine Musikstücke über den Anschluss angeboten, resultierend daraus hafte man auch nicht 

dafür 
 
 

Argumentation der Landesrichter 
 
- LG Köln ist örtlich Zuständig (“fliegender Gerichtsstand“) 
- Abmahnkosten ergeben sich aus der Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA) sowie Störerhaftung 
- Unterlassungsanspruch sowie Aktivlegimitation ist gegeben 
- Störerhaftung: Unstreitig, selbst der Beklagte räumte in seinem Vortrag ein dass kein Unbekannter Drit-

ter,  
  sondern eher ein Familienmitglied in Frage käme. Die Überlassung des Internetanschlusses, insbesondere 
an  
  Minderjährigen, löst besondere Prüf- und Aufsichtsplichten für den AI aus. Ein ausdrückliches und konkre-
tes  
  Verbot von Filesharing reicht nicht aus. Das Einrichten eines eigenen Benutzerkontos mit eingeschränkten  

  Rechten ist zumutbar. Auch andere technische Möglichkeiten wie die Nutzung bestimmter Modems, wur-

den  
  nicht eingesetzt. Ein Schriftsatz (nach der mündlichen Verhandlung) durfte nicht berücksichtigt werden 
und  
  trägt nicht zur Glaubwürdigkeit zu. 
- Auf Grund des nicht einfachgelagerten Fall können die Klägerin, trotz eigener Rechtsabteilung, einen  
  Rechtsanwalt hinzuziehen. 
- Streitwert ist angemessen (100.000,- € je Verletzten bei mehr als 20 Titeln, dir pro Klägerinnen  

  dargelegt worden sind) 
- Erhöhungsgebühr wurde geschuldet, da mehrere Parteien involviert sind 
- 100-Euro -Deckelung (§ 97a Abs. 2  UrhG) kommt nicht in Betracht, da der Rechtsverstoß vor in-  
  krafttreten stattfand. 
 

 
Fazit 

 
Dieses Beispiel macht deutlich, nicht nur das sog. “Altfälle“ aufgerollt werden, sondern auch wie wichtig 
eine ordnungsgemäße anwaltliche Tätigkeit ist. Die “fetten Jahre“, wo man einen hohen Pauschalbetrag 
gefordert hat für 2 DIN A 4 Seiten, sind vorbei. Mit Verstärkung der Klagen seitens der abmahnenden 
Kanzleien ist Wissen, Strategie und Kaltblütigkeit gefragt. Denn im Mittelpunkt steht immer der Mandant. 
 

 
Autor: Steffen Heintsch 

 
 

 

 

 
 

Rambazamba in Bayern 

oder 



Lieber Gott, bitte hilf mir, mein großes Maul zu hal-

ten… 
 
 
Mittwoch, den 20.05.2009 
Kategorie: Aktuell 

 
 
 
Gerade wurde das Interview mit RA Udo Vetter veröffentlicht (Link), als der Verein gegen den Abmahn-
wahn e.V. und die Initiative Abmahnwahn-Dreipage über weitere Hausdurchsuchungen in Bayern informiert 
wurden. Natürlich, wenn eine Staatsanwaltschaft sich entschließt eine Hausdurchsuchung durchzuführen, 

hat  man keinen Einfluss darauf. Aber rechtfertigen 2 einzelne Musiksongs, 1 Film sowie ein PC-Game einen 
derart schweren Eingriff in die Grundrechte oder wird es hier zum 60sten Jubiläum falsch interpretiert?  

 
 

 
Kosten einer Hausdurchsuchung für den Steuerzahler: 

 

Regelfall: 3 Stunden 
3 Beamte, je nach Rang zw. 34 € und 43 € 

An- und Abfahrtsweg: 40 ct/km 
Evtl. Hinzuziehung eines Schlüsseldienst ca. 150 € 

 
……………………………………………………………………… 

 

Mehrere 100 Euro! 
 

 
 
Die bayrischen Strafermittler sollten doch einmal überdenken, ob nicht eine Beschuldigten Vernehmung 

angemessen wäre hinsichtlich der Schwere der Straftat und der Stärke des Tatverdachts sowie den Steuer-
zahler die Zeche billiger käme. Zurzeit hat man den Eindruck  dass der Raubkopierer in Deutschland  der 
Staatsfeind Nr. 1 ist. Außerdem findet man in der Regel sowieso nichts, da der Betreffende durch die Ab-
mahnung ja meist vorgewarnt ist. Selbst bei Auffindung der Files, bleibt es Unverhältnismäßig. 
 
 

 

Fall 1 - Anfang April 2009, AG München 
HD wegen dem Kinofilm: “Slumdog Millionär“ 
Preis als DVD = 17,95 € (alles Amazon Preisangaben) 
Begründung der STA München II: 

“Die Staatsanwaltschaft bejaht besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung auf Grund des 

Verbreitens vor den offiziellen Kinostart.“ 
 

 

Fall 2 - Mitte April 2009, AG Augsburg 
HD wegen dem PC-Game:”The Westerner 2: Fenimore Fillmore's Revenge” 

Preis = 39,95 € 
Begründung: 
“Die Staatsanwaltschaft bejaht besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung auf Grund des 
Verbreitens 4 Tage nach Verkaufsstart.“ 
 
Kommentar des Betroffenen: 
"Danach schrieben die Beamten noch ein Protokoll über die HD, was sie alles beschlagnahmt 

hatten und schon waren die wieder weg. Die HD dauerte etwa 45 min. Als man meine PCs ein-
lud, sah ich dass sie bereits einen PC im Kofferraum hatten und hab gleich einmal nachgefragt 

ob ich heute nicht der Erste wäre. Ich bekam zur Antwort: "Nein sie sind nicht der Erste. Wir 
stellen uns immer Routen zusammen wo wir dann mehrere HD durchführen, aber meist ist es 
wohl wegen Musikdateien."   

 

 

http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/Aktuell.html#Vetter


Fall 3 - Anfang Mai 2009, AG Augsburg 
HD wegen 2 einzelner Musiktitel 
1 Song D.D. Alliance - I listen to Music = 0,98 € 
1 Song Josh Jackson - Givin the World to You = 0,84 € 

Begründung: 
“Die Staatsanwaltschaft bejaht besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfol-
gung.“ 

 
 

Da bleibt nur zu hoffen, dass ich wegen meines Berichtes - keine - HD bekomme! 

 
 

 
Autor: Steffen Heintsch 
 

 

 
 
 

Initiative Abmahnwahn-Dreipage - Im Gespräch mit Rechtsanwalt Udo Vetter 

zum Thema: 
 

 

Ist eine Hausdurchsuchung bei zwei einzelnen  

Musiktiteln  noch verhältnismäßig? 
 

 
 
 
 
Ich freue mich besonders auf den heutigen Gesprächspartner und begrüße recht herzlich Herrn Rechtsan-
walt Udo Vetter. 
Udo Vetter ist Fachanwalt für Strafrecht, im speziellen Strafrecht - Wirtschaftsstrafrecht - Steuerstrafrecht, 

tätig in der Kanzlei Rechtsanwälte Udo Vetter & Annette Mertens GbR in Düsseldorf sowie Dozent für juris-
tische Themen an einer Volkshochschule und Blogger (lawblog). Bei den Abgemahnten hat der Video-
Vortrag: “Sie haben das Recht zu schweigen“, eigentlich schon Kultstatus erreicht und aktuell präsent mit 
der erfolgreich durchgeführten Beschwerde am Bundesverfassungsgericht (BVerfG, 2 BvR 945/08 vom 
8.4.2009, Absatz-Nr. (1 - 24), Link). 

 
 

 

 
…………………………………………… 

 
 
SH: Herr Vetter, im täglichen Abmahnwesen sind immer wieder Meldungen zu lesen oder werden wir in-
formiert über durchgeführte Hausdurchsuchungen. In aller Kürze. Warum gibt es Hausdurchsuchungen, 
welche Bedeutung haben sie und gibt es Verhaltensregeln für den Betroffenen? 

 
RA Vetter:  Hausdurchsuchungen sind  bei allen Straftaten möglich, nicht nur bei schweren. Durchsucht 
wird, wenn sich die Ermittlungsbehörden hiervon Beweise versprechen und zumindest ein Anfangsverdacht 
besteht. Eine Durchsuchung muss immer verhältnismäßig sein. Man kann dagegen klagen, notfalls bis zum 
Verfassungsgericht. 
 
Wenn ein Durchsuchungsbeschluss vorliegt, hilft alles Lamentieren nichts. Man sollte die Polizeibeamten 

ihre Arbeit machen lassen. Ich rate allerdings dringend dazu, nicht schon an Ort und Stelle oder später auf 
der Wache, wo oft noch Fotos gemacht und Fingerabdrücke genommen werden. Der größte Fehler der 
meisten Beschuldigten ist der Versuch, sich sofort zu erklären. 
 

 

http://www.vetter-mertens.de/index.htm
http://www.lawblog.de/
http://video.google.de/videoplay?docid=-1550832407257277331
http://video.google.de/videoplay?docid=-1550832407257277331
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20090408_2bvr094508.html


…………………………………………… 
 

 
SH: Ist es von Vorteil einen Anwalt hinzuzufügen bzw. kann ich sogar eine Hausdurchsuchung verhindern, 
indem ich so tue als wenn ich gar nicht zu Hause bin? 

 
RA Vetter: Ein Anwalt kann die Durchsuchung auch nicht verhindern. Seine Anwesenheit kann aber dazu 
beitragen, dass die Verfahrensregeln eingehalten werden – und dass sein Mandant erst mal den Mund hält. 
Außerdem hat er dann natürlich gleich die Möglichkeit, Kontakt mit dem Staatsanwalt aufzunehmen. Wer in 
Strafsachen früh die Initiative ergreift, erzielt häufig ein brauchbares Ergebnis. Eine Einstellung, zum Bei-
spiel. 
 

 
…………………………………………… 

 
 
SH: Wenn man die angesprochene Verfassungsbeschwerde hernimmt, warum stellt eine Hausdurchsu-
chung so einen schweren Eingriff in die Grundrechte des Einzelnen dar. Die Strafermittler wollen doch Be-
weise sicherstellen und notfalls beschlagnahmen. Stellt da Ihre Argumentation nicht eine Art “Täterschutz“ 
dar? 

 
RA Vetter: Wir leben in einem Rechtsstaat. In einem Rechtsstaat gelten Spielregeln, hier die Grundrechte 
und die Strafprozessordnung. Wenn diese Spielregeln nicht gälten, wäre jeder Bürger der Willkür des Staa-
tes ausgesetzt. Wohin Unrechtsstaaten führen, kennen wir aus der eigenen Geschichte. Und wir sehen es 
Tag für Tag am Beispiel anderer Länder. 
 

 

…………………………………………… 
 

 
 
SH: Für mich persönlich ein Mysterium, bei vielen Hausdurchsuchungen werden neben dem Rechner, ex-
ternen Festplatten  und Selbstgebrannten auch Drucker, Scanner, Monitor usw. mit beschlagnahmt. Was 
erhofft man sich auf einen Monitor zu finden, bekommt man es wieder zurück bzw. wann? 

 
RA Vetter: Grundsätzlich werden alle Gegenstände beschlagnahmt, die als Beweismittel in Frage kommen. 
Die Polizeibeamten vor Ort gehen oft lieber auf Nummer sicher und nehmen alles mit. Es ist aber häufig 
möglich, später im Gespräch mit der Staatsanwaltschaft die Peripheriegeräte wieder herauszubekommen. 
Gleiches gilt für Kopien unverfänglicher Daten, die zum Beispiel für die Arbeit benötigt werden. Mitunter 
stellen sich die Behörden aber stur. Bis dann ein Gericht entschieden hat, ist mancher Gewerbetreibende 
schon pleite. 

 
Ich rate dringend, alle unverzichtbaren Daten extern zu sichern.  
 

 
…………………………………………… 

 
 

SH: Ein aktuelles heißes Thema ist die sog. “Sampler-Diskussion“. Nun sind mehrere Fälle bekannt, wo 
Hausdurchsuchungen durchgeführt worden sind, auf Grund des vermeintlichen öffentlichen Interesses und 
des angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat und zur Stärke des Tatverdachtes wegen 2 einzelnen 
Musiktiteln. Können Sie dem zustimmen auch wenn hinsichtlich dieser Ermittlungsmaßnahme die zwei Mu-
siktitel auf der Platte des Betroffenen vorhanden sind? Es ist doch der eindeutige Beweis den jeder will! 
 

RA Vetter: Ich kenne die Einzelheiten der konkreten Fälle nicht. Allerdings begnügt sich die Polizei häufig 
nicht mit einem Beweis. Eine Hausdurchsuchung wird oft reflexartig durchgeführt. Man will halt möglichst 
viele Beweise bekommen. Hausdurchsuchungen sind heute leider zu Standardmaßnahmen verkommen. 
Deshalb gibt es auch so viel Empörung über Fälle, in denen mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. 
 

 
…………………………………………… 

 
 
SH: Herr Vetter. Sie sind ja ein begehrter Strafverteidiger. Sind ihnen gleiche oder ähnliche Fälle bekannt? 



Denn meiner Meinung nach war diese Hausdurchsuchung in Augsburg eine Überreaktion bzw. der Versuch 
der Profilierung durch den zuständigen Staatsanwalt. 
 
RA Vetter: Unrechtmäßige Hausdurchsuchungen sind an der Tagesordnung. Meist geht es in einem sol-

chen Stadium jedoch nicht um Profilierung, sondern die Durchsuchung ist Resultat von Trägheit und Un-
kenntnis. Trägheit, weil man sich halt Arbeit spart, wenn man gleich beim Beschuldigten einmarschiert, 
statt vernünftig zu ermitteln. Unkenntnis, weil viele Behörden noch nicht in der Informationsgesellschaft 
angekommen sind.  
 

 
…………………………………………… 

 

 
SH: Eine abschließende Frage. Einige Anwälte der abmahnenden Zunft sind der Meinung, dass auch im 
Strafrecht Rechtfertigungsgründe gibt die nicht nur eine Bestrafung ausschließen, sondern dazu führen, 

dass bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen überhaupt keine Rechtsverletzung vorliegt, obwohl in 
die Rechte anderer eingegriffen wurde (siehe § 904 BGB). Um genauer zu werden, darf jemand um eine 
Straftat aufzudecken, gegenüber jemand anderen selbst eine begehen und muss  derjenige es hinnehmen 
(weil es angeblich auch in seinem Interesse ist)?  

 
RA Vetter: Wer Straftaten begeht, muss mit Strafe rechnen. Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe 
werden in der Praxis nur sehr selten akzeptiert. Wer Straftaten begeht, um schwerere Delikte aufzudecken, 
muss sich den Einwand gefallen lassen, dass dies nicht seine Aufgabe ist. Für die Strafverfolgung sind die 
Behörden zuständig, nicht Privatpersonen.  
 

 
…………………………………………… 

 
 
SH: Herr Vetter. Ich bedanke mich für dieses Gespräch, hoffe dass wir es anderweitig wiederholen können 

und wünsche Ihnen beruflich und privat viel Erfolg. 
 

 

 

Tagträumereien 
 
 
 
Sonntag, den 17. Mai 2009 
Kategorie: Fantasy 

 
Manchmal passiert es mir selbst inmitten meines Abmahnwahn-Alltags das mein Geist Flügel bekommt. 
Nach einem intensiven Studium der Email-Konten, Zeitschriften, diversen Verbraucherforen sowie Blogs 

entspannte ich mich eine Weile auf meinem Sofa. Als es klingelte erschrak ich, dabei fiel mir eine Zeitung 
auf dem Tisch auf und ich begann sie interessiert zu lesen.  
 
«Der Mirror - Ausgabe 12 - Montag der 18.05.2013» 

Kurzmeldungen Deutschland 
 
Berlin: Merkels-Regierung erklärt Staatsverschulden in Höhe von über 316.300.000.000,- Euro.  
 
Rostock: Bundesverkehrsminister Tiefensee weiht eine neue Tankstelle ein mit den Worten: “Wir können 
stolz auf das Geleistete sein, erstmals fällt der Benzinpreis unter 6 Euro pro Liter.“ 

 
Bonn: Provider beklagen massenhafte Kündigungen von Flat-Rate im World Copyright Web. Eine Ex-Kunde 
sagte im Interview: “Massenhafte Zensur-Maßnahmen erfordern massenhafte Kündigungen.“ 
 
Berlin: Der Vorstand des deutschen Musikverbandes sieht im Fernsehen und Radio den Hauptfeind des 

Künstlers. Trotz der Zerschlagung der P2P-Tauschbörsen vor drei Jahren, der Deklarierung des Hauptfein-
des für die Kreativen, die des Fernsehens und Radios ist es nicht gelungen das Rückgrat - den CD-Verkauf 

- anzukurbeln. Prof. Gorny erklärte dass Fernsehen und Radio massenhaft Arbeitsplätze vernichtet und 
deutsches  Liedgut gefährdet. Jeder zeichnet auf oder macht Mitschnitte obwohl das Europäische Urheber-
echt die Privatkopie verbietet. “Es fehlt einfach an Respekt gegenüber den Künstler“, so Gorny, “wir wer-



den hart dagegen vorgehen.“ 
 
Plötzlich klingelte es erneut, ich bemerkte es war die Türklingel und ich lag noch schläfrig auf meinem Sofa. 
Als ich aufstand und öffnete, stürmten 3 Beamte in meine Wohnung und verhafteten mich mit der Bemer-

kung “ich sei ein Pedoviler und hätte schon 3-mal das Stoppschild übersehen.“ Ich schrie um Hilfe und er-
wachte aus meinem Alptraum. Gott sei Dank dachte ich mir entbehrt dieser Traum jedlicher Realität. 

 
 
Autor: Steffen Heintsch 

 

 

 

 
 

 

Klare Worte von Zypries 
 
 
Mittwoch, den 13. Mai 2009 

Kategorie: Update (Sampler-Diskussion) 
 
 
 
 

Seit geraumer Zeit, befassen wir uns mit der sog. “Sampler-Diskussion“. 

 

Links zum Thema: 

Darf man oder darf man nicht? 
1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein! 
« quod licet Iovi, non licet bovi » 
 
 

 
Dabei stellt sich für uns die eindeutige Frage: 
  

Darf ein Rechteinhaber, um den Anschein des gewerblichen Ausmaß zu erreichen sowie 
massenhaft Abmahnen zu können, die Rechte anderer Rechteinhaber verletzen bzw. 

muss dieser es dann stumm hinnehmen? 
 
 

 

        

Thesen der abmahnenden Kanzleien und Rechteinhaber 
 
 

 (1) Bedenken gegen einen Testdownload kann unter Hinweis auf § 45 UrhG zerstreut 
werden. Die in einem Testdownload verwirklichte Herstellung einzelner Vervielfältigungs-
stücke zum Zweck der Rechtsverfolgung stellt eine nach dem Urhebergesetz jederzeit 
zulässige und auch gebotene Handlung dar. 
  
(2) Es gibt im Zivilrecht und im Strafrecht Rechtfertigungsgründe, die nicht nur eine Be-

strafung ausschließen, sondern dazu führen, dass bei Vorliegen der Tatbestandsvoraus-

setzungen überhaupt keine Rechtsverletzung vorliegt, obwohl in die Rechte anderer ein-
gegriffen wurde. Im Gesetz findet man dies in § 904 BGB. 
  
(3) So darf man eine Latte vom Gartenzaun Ihres Nachbarn abbrechen, um sich damit 

http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/Archiv.html#Frage
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/Archiv.html#Eckstein
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/Aktuell.html#licet
http://www.piratenpartei.net/


gegen den Angriff eines fremden Hundes zu wehren. 
  
(4) Da diese Handlung im Übrigen auch im Interesse der betroffenen Rechteinhaber ist, 

ist wohl auch nicht damit zu rechnen, dass Rechteinhaber den nach § 109 UrhG erforder-
lichen Strafantrag stellen oder eine Strafermittlungsbehörde ein öffentliches Interesse an 
der Strafverfolgung für gegeben erachten wird. Warum sollte das Urheberrecht die legiti-
me und gebotene Verfolgung der vom Urheberrecht geschützten Interessen behindern, 
wenn hierdurch wirtschaftlicher Interessen Dritter materiell gar nicht berührt werden? 
  
(5) "Dass die Antragstellerin nur Rechte an einem Titel auf dem Musikalbum innehat, 

schließt die Annahme eines gewerblichen Ausmaßes der Rechtsverletzung nicht aus. 
Es kann insofern dahinstehen, ob auch die Veröffentlichung nur eines Musikstücks eine 
Rechtsverletzung in gewerblichem Ausmaß darstellen kann. Denn jedenfalls ist es ausrei-
chend, dass die Rechtsverletzung insgesamt, wie dargelegt, in gewerblichem Ausmaß 
erfolgt ist (vgl. etwa OLG Köln hätte Beschluss v. 21.10.2008 - Az.: 6 Wx 2/08)." 

 

(6) Im Zivilrecht gilt für den Verletzten der Grundsatz der Privatautonomie. 

 
 

 
 
Wir haben, da man uns keine genaue Antwort geben wollte oder konnte, diese Frage an Frau Bundesminis-
terin Frau Brigitte weitergegeben (abgeordnetenwatch.de) . Folgende Antwort kann man Heute nachlesen: 
 

 
Sehr geehrter Herr P.K., 
 
wer ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers urheberrechtlich geschützte Werke nutzt, indem er die-
se Werke aus dem Internet herunterlädt und speichert, handelt grundsätzlich rechtswidrig. Nur 
wenn eine Schranke des Urheberrechts eingreift, fehlt es schon am Tatbestand einer Urheber-

rechtsverletzung. Wenn keine Schranke eingreift, kann das eigentlich rechtswidrige Handeln 

dennoch unter bestimmten Umständen im Einzelfall gerechtfertigt sein. Hierfür muss ein Recht-
fertigungsgrund eingreifen. 
 
Das von ihnen beschriebene Handeln bestimmter Ermittler wird in der Regel im Hinblick auf die 
Werke rechtswidrig sein, an denen der Auftraggeber des Ermittlers keine Rechte hat. Das Han-
deln des Ermittlers fällt jedenfalls unter keine Schranke des Urheberrechts. Auch nach den all-
gemeinen Regeln des Zivilrechts ist das Verhalten nicht gerechtfertigt, da kein Rechtfertigungs-

grund wie etwa der Notstand nach § 228 BGB Anwendung findet. 
 
Allerdings kann der Rechtsinhaber, dessen Werke betroffen sind, das Handeln der ermittelnden 
Firma bzw. das Handeln der Mitarbeiter im Nachhinein genehmigen. Mit der nachträglichen Ge-
nehmigung besteht keine Rechtswidrigkeit mehr. 
 

Grundsätzlich gilt, dass für die Beweismittel, die eine Partei rechtswidrig erlangt hat, nicht in 
jedem Fall ein Verwertungsverbot vor Gericht besteht. Vielmehr entscheiden die Gerichte diese 
Frage jeweils im konkreten Fall. Hierfür hat sich zu bestimmten Fallgruppen eine Judikatur her-
ausgebildet, an der sich die Praxis in der Regel orientiert. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
wenn ich den konkreten Fall in meiner Eigenschaft als Bundesjustizministerin nicht bewerten 
kann. Dies ist grundsätzlich  Aufgabe der rechtsberatenden Berufsgruppen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Brigitte Zypries 

 

 
Nach meiner Auffassung und diese stellt keine Tatsachenbehauptung dar, heißt es ungefähr so: 

 

Der Filesharer klaut und bedroht Arbeitsplätze - 

 
die betreffenden Rechteinhaber klauen,  

mit Nachgenehmigung wird dieser Ladendiebstahl dann legitim!? 
 

http://www.webhosting-und-recht.de/urteile/Oberlandesgericht-Koeln-20081021.html
http://www.abgeordnetenwatch.de/brigitte_zypries-650-5639--f177043.html#q177043


 
Autor: Steffen Heintsch 
 

 

 
 

 

Ad absurdum 

 
Montag, den 11. Mai 2009 
Kategorie: Aktuell 
 

 

 
Die Initiative Abmahnwahn-Dreipage wurde dieser Tage informiert, dass Herr RA Haas neue Zahlungsauf-
forderungen verschickt, die angeblich nach seinen Unterlagen und den Aussagen der Schweizer Logg-Firma 
Logistep AG unerschütterlich begründet sind. Dabei wird nur der nachfolgende Text veröffentlicht. 

 

 
 

 

Auszug Schreiben RA Haas 
 

"Die seitens der Firma Logistep AG protokollierten Daten wurden korrekt erstellt. 

 
Die Firma Logistep AG 1st in der Lage eine Fake-Datei von der Original-Datei zu unterscheiden. Dies ist 
anhand des Hash-Wertes einer Datei, weiche mit einem digitalen Fingerabdruck vergleichbar ist. Für die 
Firma Logistep AG zweifelsfrei möglich. Weiterhin wird von der Firma Logistep AG trotz alledem vorab 
geprüft, ob es sich bei der abgemahnten Datei um eine funktionsfähige Version handelt.  
Dies wird im gerichtlichen Verfahren durch Zeugenbeweis und Vortage eines Probedownloads nachgewie-

sen werden." 
 
 
 

 
 

Selbst bei meinen wenig ausgeprägten technischen Sachverstand ist eines Unverständlich. Logistep prüft 
vorab, dass es sich bei dem vorliegenden abgemahnten PC-Game “CoJ“ um eine funktionsfähige Version 
handelt und kann es im Prozessfall mit Hilfe eines “Testdownloades“, sprich ca. ¼ des kompletten Files, 
beweisen? Aber um diese Aussage von Haas und Logistep zu untermauern oder in Abrede zu stellen, hat 

sich die Initiative Abmahnwahn-Dreipage fachkundigen Rat eingeholt. 

 

 

1. Dr. Rolf Freitag 
 

 
Sehr geehrter Herr Heintsch,  
 
 
wenn eine "funktionsfähige Version" downgeloadet wurde, muss der Download (nahezu) komplett gewesen 
sein und das Ergebnis praktisch eindeutig, unabhängig von Hash-Werten. Allerdings ist das generelle Prob-
lem, das Logistep ja das Original hat und einfach behaupten kann, es von X downgeloadet haben kann. 

Deshalb muss zumindest mit einem Packet-Sniffer belegt werden können, das der Download auch tatsäch-
lich stattfand. Wirklich sicher ist nur die Beschlagnahmung des betreffenden PCs und die forensische Unter-

suchung von dessen Festplatten. Deshalb werden ja in Strafverfahren die Computer beschlagnahmt. 
 
In dem Auszug ist falsch, das in der Computer-Forensik Hash-Werte für Datenkopien verwendet werden; 
stattdessen wird immer mit den originalen Daten gearbeitet und der originale Datenträger unverändert 

aufbewahrt, damit z. B. ein weiterer Gutachter ihn untersuchen kann. Hashwerte werden generell nur zum 

http://www.ccc.de/congress/2004/fahrplan/speaker/72.de.html


Abgleichen mit Datenbanken von speziellen Dateien, z. B. zur Kinderpornografie verwendet, um die Suche 
zu beschleunigen. Das Original wird immer als Beweis benötigt, auch wegen Hash-Kollisionen. 
  
Ein weiter Fehler ist, das es nicht direkt um die streitgegenständliche Datei geht, sondern nur um irgendei-

nen Hash-Wert, den irgendein Programm irgendwie angezeigt hat. Es geht damit gar nicht um den Hash-
wert der Datei, der direkt berechnet wurde, sondern um einen von einem Programm angezeigten und leicht 
fälschbaren. 
 
Die Folgerungen am Ende sind aber richtig; es ist keine nachträgliche Überprüfung möglich und die Vorge-
hensweise der Logistep AG ist mangelhaft. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Rolf Freitag 
 

 
 

2. Auszug aus dem sog. Morgenstern-Gutachten 
 
Es werden zudem auch keine Hashwerte von Dateiteilen, sondern ausschließlich ein “BTH“-Hashwert der 
Gesamtdatei dokumentiert. Dieser wiederum kann von der Klägerseite nicht im konkreten Fall überprüft 
worden sein, da diese weder ein Teil, noch die Gesamtdatei vom Beklagten heruntergeladen hat und die 

Überprüfung (=Berechnung) eines Hashwertes nur nach dem Download der Gesamtdatei erfolgen kann.“ 
 
Seite 4 von 13, Pkt. 4.1. 
ö.b.u.v. Sachverständiger Dipl.-Inf. Holger Morgenstern 
 
 
 

Ad absurdum [ad ab„sụr„dum nur in jemanden/etwas ad absurdum führen geschr; Widersprüche 

aufdecken und so beweisen, dass jemand unrecht hat od. dass etwas falsch, sinnlos ist. 
 
TheFreeDictionary.com Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. © 2009 Farlex, Inc. and partners. 
 
 
Ich glaube, es kann sich nun jetzt jeder selbst davon überzeugen in wieweit es mit den gerichtssicheren 
Beweisen der Logg-Firmen hergeholt ist. Viel technischer Wind um nichts. 

 

 
 

3. Wichtige Links zum Thema: 

 
Gedanken zum Gutachten von DigiProtect 

Dr. Rolf Freitag: Hashdateien 
Dr. Rolf Freitag: Beweiskraft der Atomuhr 
MD5 Kolissions Generator 
MD5 Generator 
LG Frankenthal (Beschluss vom 06.03.2009, Az. 6 O 60/09) 
 

 
 
Autor: Steffen Heintsch 
 

 

 
 

«Vater, vergib ihnen sie wissen nicht, was sie 
tun! » 
Lutherbibel 1912,  Kapitel 23, Golgatha: Kreuzigung 
 
 

http://www.gutachten.info/
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/Gedanken%20zum%20Gutachten%20DigiProtect.pdf
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/%20HashDateien.pdf
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/%20Atomuhr.pdf
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/%20MD5%20Kolissions%20Generator.pdf
http://files.kniebes.net/php/md5/
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/LG%20Frankenthal%206%20O%2060-09.pdf


 
Samstag, den 09. Mai 2009 
Kategorie: Standpunkt 
 

 
In einem Interview mit dem Handelsblatt.com Redakteur Thomas Sigmund sprach Bundesjustizministerin 
Brigitte Zypries zur Thematik des Kampfes gegen Produkt- und Markenpiraterie. Man musste aber das In-
terview (PDF) schon mehrmals durchlesen, um den genauen Inhalt zu erfassen.  
 
Für mich persönlich gab es hierbei drei wesentliche Grundaussagen von Frau Zypries: 
Kriminalisierung der Jugend / P2P-Tauschbörse 

Abschieben der Verantwortung hinsichtlich nichtvorhandener Aufklärung und Strafverfolgung  
Resignation und Konzeptlosigkeit der Bundesregierung 
 
 

Grundsätzlich möchte ich am Anfang meinen Standpunkt sachlich darlegen. Es gibt im Kampf um das sog. 
“geistige Eigentum“ drei wesentliche beeinflussende Faktoren: 

 
(1) Aktuelle Rechtssprechung und Gesetzeslage 

Hier wird eindeutig festgelegt, das Herunterladen (Download) und/oder/bzw. das Anbieten (Upload) von 
urheberechtlich geschützten Werken in den P2P-Tauschbörsen ist strafbar. Im Wesentlichen kommt dabei 
das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG), das Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG) und das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigen-
tums (GEigDuVeG) zur Anwendung. 
 

(2) Urheber 
Regelmäßig werden durch den Filesharer, durch das Downloaden bzw. den Upload von urheberechtlich 
geschützten Werken in den P2P-Tauschbörsen, gegen rechtliche Normen verstoßen und die Rechte der 
Urheber verletzt. Das Recht des Verletzten, sich gegenüber den Rechtsverletzungen gegenüber seinen 
Werken zu wehren ist Unstreitig. Dabei muss man sehen, das kleinere Produktionen, Künstler oder Soft-

ware-Häuser mit dem Rücken an der Wand stehen im Kampf um das Überleben. Auch die Major-Labels der 
Musikindustrie kämpfen um das Überleben. Denn spätestens nach dem Gang an die Börse ist die Musik 

nicht mehr eine Kunstform, sondern wird zu einer Ware die dem Kapitalmarkt unterliegt und nur noch eine 
Bestimmung hat - Profit zu erzielen. Abmahnung als gutes Instrument aus dem Wettbewerb - Ja! Kritik-
punkt - das Wie - Wie abgemahnt wird! 
 
(3) Filesharer 
Angetrieben von der sog. Filesharer-Romantik, in einem freien Netzwerk ohne Bevormundung und Kontrol-
le weltweit Daten tauschen und zu kommunizieren, hat P2P das Internet entscheidend geprägt. Der 

Filesharer muss sich aber der aktuellen Lage anpassen. Power-User bzw. User die ihren P2P-Client Tag und 
Nacht “sharen“ lassen, müssen umdenken. Es muss ein “Fair-Sharing“ entwickelt werden. Niemand braucht 
täglich 20 Alben, 5 Filme, 5 Programme oder 2 Games. 
 
Als Fazit muss man aber sehen, dass alle drei Faktoren in einer Art Wechselwirkung sich befinden und im 

“Digital War“ es - keine - Sieger geben wird. Das eigene Überleben kann man nur im Miteinander absi-

chern, denn die sog. Internetpiraterie ist weder Wegurteil-, Wegabmahn- oder Wegfilesharebar! 
 
 
 

 

Frau Zypries sagte im Interview: “Immer mehr junge Leute wissen, dass sie illegal handeln, wenn sie Musik 
oder Filme ohne zu bezahlen herunterladen. Sie haben also ein Bewusstsein für das geistige Eigentum, 

verstoßen aber gegen geltendes Recht“ sowie “Im Selbstbedienungsladen würde ja auch keiner auf die 
Idee kommen, die Erdbeeren oder Pflaumen einzustecken, ohne sie zu bezahlen, nur weil man auf die Wa-
ren so einfach zugreifen kann.“ 
Ich glaube dass es sich Frau Ministerin hier etwas zu leicht macht. An dem Deutschen liebstes Kind - dem 
Auto - möchte ich dies darlegen. Mit Stand vom 01.01.2009 waren im Verkehrszentralregister-Flensburg 

 
“Im Selbstbedienungsladen würde ja auch keiner auf die Idee kommen, die Erdbeeren oder 

Pflaumen einzustecken, ohne sie zu bezahlen, nur weil man auf die Waren so einfach zugreifen 

kann.“ 
 

Brigitte Zypries 
 

http://www.handelsblatt.com/finanzen/steuerrecht/sie-wissen-was-sie-tun;2258129
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/Handelsblatt-Zypries.pdf


8,9 Millionen Personen gemeldet. Wie aus dem Jahresbericht des KBA hervorgeht, waren vier von fünf Ver-
kehrssündern Männer. Der häufigste Verstoß – mehr als die Hälfte – bei Männern und Frauen war zu 
schnelles Fahren (nwz online). 50% der Fahrer lt. einer Umfrage von Auto.de geben an schon einmal re-
gelkonform unterwegs gewesen zu sein. 7% der deutschen Verkehrsteilnehmer sind unbeeindruckt durch 

hohe Bußgelder. Leider gab es 2008 in Deutschland  immer noch 4.467 Verkehrstote. Sind wir deshalb alle 
totbringende sowie Rechtsnormen verletzende Raser? Bestimmt nicht. Frau Zypries suggeriert in ihren Bei-
spiel, die Schwere einer Straftat eines Ladendiebstahles ist gleich zu setzen mit einen Verstoß gegen das 
Urheberrecht.  
 
“Zudem haben wir mit dem Gesetz zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, das am 1. Sep-
tember 2008 in Kraft getreten ist, den Kreativen in Deutschland eine schlagkräftige Waffe im Kampf gegen 

Internetpiraterie an die Hand gegeben. So erhalten die Rechtsinhaber erstmalig einen Auskunftsanspruch 
gegen Internetprovider, um Verletzer von Urheberrechten ermitteln zu können und gegen sie zivilrechtliche 
Schritte einzuleiten. Sie können dann etwa eine Klage auf Schadensersatz oder Unterlassung erheben.“ 

 
 

 
“Es kann und darf nicht die Aufgabe des Verletzten sein,  

gleichzeitig Lehrer, Polizist, Anwalt, Staatsanwalt und Richter zu sein. 
Die Rolle obliegt allein dem Staat bzw. Ländern.“ 

 
Steffen Heintsch 

 

 
“Es mag einige geben, die nicht wissen, dass sie beim Tauschen ihrer Lieblingssongs auf Seiten wie „Pirate 
Bay“ das geistige Eigentum des Songschreibers oder Komponisten verletzen. Die müssen wir aufklären. Da 
setzen viele Projekte gerade für Schüler an, die ich unterstütze.“ 
Natürlich ist es immer schön, sich im grellen Licht seiner Schirmherrschaft oder als Macherin des Eigen-
tumsgesetz zu präsentieren. In Deutschland gewinnt man den Eindruck dass alle Minister/innen nach 4 
Jahren aufwecken, von den Fehlern der eigenen Arbeit ablenken und sich hinsichtlich der kommenden Bun-

destagswahl profilieren. Es kann und darf nicht die Aufgabe eines Verletzten sein, Verletzer zu verfolgen 
und zu bestrafen sowie eine betreffende Aufklärungsarbeit zu führen! 
Die Kritiker der Musikindustrie werfen ihr vor das digitale Zeitalter verschlafen zu haben. Ob berechtigt 
oder nicht , darauf möchte ich heute nicht näher eingehen. Aber dann muss einfach auch klar beim Namen 
nennen, dass die Bundesregierung dem “digitalen Dornröschenschlaf-Syndrom“ verfallen ist.  
Die Verantwortung des Staates, seine Bürgerinnen und Bürger mit polizeilichen und justiziellen Mitteln vor 
Kriminalität zu schützen und die Täterinnen und Täter zu verfolgen, ist politisch gleichwertig mit der Ver-

antwortung, den Ursachen von Kriminalität entgegenzuwirken und präventiv tätig zu werden (Auszug Grü-
nes Programm NRW). Die Bundesregierung hat einfach kein wirksames Konzept gegenüber den Auswirkun-
gen des Internet. Wie immer wird in Deutschland die Wirkungen bekämpft ohne die Ursachen richtig zu 
analysieren. Die differenzierte Strafverfolgung, welche sich nach der Schwere der Straftat und der Stärke 
des Tatverdachts richten, darf der Staat nicht aus der Hand geben. Man schiebt die Eigenverantwortung 
weg und erlässt regelmäßig Gesetze die dem Privaten erleichtern den Verletzer in Eigenregie zu verfolgen 

und seine Verstöße zu ahnden. Selbst das von Frau Zypries als Macherin gern angepriesene Gesetz zur 

Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (“Eigentumsgesetz“) ist Löchriger als 
ein Schweizer Käse, Schwammiger als SpongeBob und Streitbarer als alte hysterische Weiber, was von 
vielen Kritiker und Nicht-Experten (Gulli:News, 04/2008) vorhergesagt wurde. Das Einzige was erreicht 
wurde, dass bis jetzt die Abmahnungen bezüglich urheberechtlich geschützten Filmwerken mit pornografi-
schen Inhalt ins Leere gehen, da man weder einen Richterbeschluss nach § 101 UrhG erhält sowie viele 
Strafermittler sich verweigern. Die Zielsetzung mit einer klaren Rechtsprechung den rechtswidrigen Miss-

brauch der Abmahnung durch vereinzelte Abmahnanwälte zu verhindern ist gescheitert. Neben den Ab-
mahnbereich P2P ist eine regelrechte Goldgräberstimmung in den Bereichen Online-Aktionshäuser aufge-
kommen. Vereinzelte mahnen Viele massenhaft ab und machen die Abmahnung zu einem Massengeschäft 
(Gegner und Auflistung der gängigen Abmahngründe nur einer Kanzlei - it-recht-kanzlei.de). 
 
Abmahnstudie der Initiative Abmahnwahn-Dreipage  
 

Monat 2007 2008 2009  

Januar *0 56 97 

Februar 47 56 56 

http://www.nwzonline.de/index_aktuelles_politik_nachrichten_artikel.php?id=1992855
http://www.gulli.com/news/abmahnungen-beim-filesharing-2008-04-20/
http://www.it-recht-kanzlei.de/index.php?id=%2Fview&cid=3205
http://www.it-recht-kanzlei.de/abmahnung-ebay.html
http://www.it-recht-kanzlei.de/index.php?id=%2Finfobrief


März 19 46 99 

April 32 95 66 

 
*Noch keine statistische Erfassung, ab 2009 fehlen neue Abmahnungen der Pornoindustrie 

 
 
Ein weiterer Aspekt stellt die angesprochene Aufklärungsarbeit dar. Hier muss klar festgestellt werden, 
welche denn Frau Ministerin? Die Arbeit der Bundesregierung besteht doch die Arbeit den Urhebern 
allein zu überlassen. In dem Interview stellt Frau Zypries fest, “das Aufklärungskampagnen, wie sie auch 

der APM in den letzten Jahren gestartet hat, für sehr wichtig. Mit Gesetzen können wir immer nur errei-
chen, dass der Rechtsinhaber das richtige Werkzeug hat, sich gegen eine Verletzung seiner Rechte zu weh-
ren.“ Das ist nach meiner Auffassung schlicht falsch. Die Bundesregierung hat hier versagt. Es gibt weder 
ein Konzept noch eine erkennbare Aufklärungsarbeit. Die Verantwortung wird erneut auf den Verletzten 

delegiert. Ich habe mir das Projekt: “Sicherheit macht Schule“ von Microsoft angesehen, deren Schirmherr-
schaft Frau Bundesministerin (“Kopien brauchen Originale“) inne hat. Hier im speziellen, welche Hinter-

gründe werden Schüler/innen ab Klasse 7 (Piraterie und ihre Folgen sowie Der Schaden trifft uns alle usw.) 
vermittelt? 
Das ist das eindeutige Ergebnis wenn man die Arbeit anderen überlässt. “Unterrichtsideen“ von Urhebern, 
Wirtschaftsfachleuten und Anwälten ausgedacht die eine Sprache sprechen - die unsere Jugend nicht er-
reicht! Ich habe diese Unterrichtsideen einmal an meiner 16 Jährigen Tochter ausprobiert. Nach 3 Minuten 
wurde der berühmte Tunnelblick ersichtlich und nach 5 Minuten schaltete das Gehirn auf Standby. Es wird 
nicht die Sprache gesprochen mit der man  unsere Jugend erreicht, geschweige ihre Aufmerksamkeit 

weckt.  
Eine weitere wichtige Zielgruppe neben den Jugendlichen fehlt gänzlich. Nämlich die Erwachsenen (An-
schlussinhaber/Eltern). Es ist ein Irrglaube das Jeder der einen Internetzugang sein Eigen nennt auch über 
die Folgen Bescheid weiß, die ein unbekümmertes Filesharing mit sich bringt. Die Aufklärungskampagnen 
diesbezüglich obliegt allein dem Urheber (“...noch 3-mal singen dann ist Papa wieder da!“) und erreichen 
niemanden. Es ist doch die Generation die mit Napster, Esel, Overnet, BittTorrent groß geworden ist, die 

Entwicklung Modem-64kB, ISDN, DSL-Flat 750/1.000/2.000/3.000/6.000/16.000/32.000 miterlebt hat und 

wo mittlerweile deren Kinder es selbstverständig weiterführen. Es gehört zum Leben wie der Fernseher 
oder das Telefon und umfasst alle Gesellschaftsschichten. Ja ist sogar ein globales Thema. 
 
Studie WLAN-Internetzugänge Steinwiesen  
(3.000 Menschen, Bayern - genauer Oberfranken (streitsüchtiges und stures Bergvolk), über-
wiegend Katholisch) 

 

WLAN-Internetzugang 2008 2009 

Abgesichert (WEP/WPA/WPA2) 21 52 

Offen 19 10 

 
Laptop mit normalen Drahtlosnetzwerk-Assistent von Windows (XP/Vista); ohne Herstellung einer konkreten Verbindung 
mit dem ungesicherten Internetzugang 

 
Werden die entsprechenden Personen angesprochen, wird aus einer anfänglichen Genervtheit schnell 
Dankbarkeit bezüglich der Aufklärung über die möglichen Folgen eines offenen Internetzuganges. Hier 
müssen auch die ISP (Provider) einfach ihrer Verantwortung gerecht werden. Beim heutigen Wissenstand 

darf kein Router oder Modem ohne voreingestellter Verschlüsselung herausgegeben werden und der Kunde 
muss informiert werden. Nicht mit einen lapidaren Hinweis im Kleingedruckten, sondern ausführlich. Das 
sind die Provider einfach dem Kunden gegenüber schuldig. 
Es muss endlich ein echtes Konzept her von Seiten der Bundesregierung. Man soll die Arbeit aber nicht 
allein übernehmen. Hier sollten und müssen alle Beteiligten an Bord geholt werden (Eltern, Erzieher, Päda-
gogen, soziale Einrichtungen, Provider, Urheber, Politiker, Gesetzgeber, Länder, Staat) und ein differenzier-
te, verständliche und ansprechenden Aufklärungsarbeit entwickelt und durchgeführt werden. Aber nicht 

erst in etlichen Jahren. Aufklären statt bestrafen - jetzt! Dem Einwand der Urheber dass man es schon 

erfolglos versucht hätte ist dabei nicht relevant. Denn es obliegt nicht dem Verletzten allein, den Verletzter 
zu bekehren, weil dies nur subjektiv und einseitig durchgeführt werden kann. 
 
Ansonsten käme der Verdacht auf, dass unsere Minister/innen nach der Klinsmann-Methode verfahren: 

 

http://www.sicherheit-macht-schule.de/347_Grusswort_Brigitte_Zypries_MdB_Bundesministerin_der_Justiz.htm
http://www.sicherheit-macht-schule.de/305_Warum_ein_Original_Wirtschaftliche_Schaeden.htm
http://www.sicherheit-macht-schule.de/312_Harte_Fakten_Urheberschaft_und_Verlustrechnung.htm


Vor der Wahl ist nach der Wahl! 
 

 
 
Zum besseren Verständnis wiederhole ich auch nochmals die Definition des geistigen Eigentums. Viele 
nehmen das Wort sehr oft in den Mund und wissen nicht einmal dessen Bedeutung. 
 

 

Geistiges Eigentum 
 

[Eigentum  n property, 
veraltet intellektuelles Eigentum  n intellectual property (law)] 

Zuordnungsbegriff einer ökonomischen Position im Verhältnis 
zu anderen Marktteilnehmern. 

  

 
Es dürfte heute, weitgehend Einigkeit bestehen, dass eher der englischsprachige "Property"- Begriff 
gemeint ist, bei welchem es sich weniger um Eigentum in einem formalen Sinne handelt - wie beim 
sachenrechtlichen Eigentumsbegriff - sondern um eine (immerhin ein subjektives Recht darstellende 
und insoweit rechtlich abgesicherte) ökonomische Position im Verhältnis zu anderen Marktteilneh-
mern. Im deutschen Sprachraum wurde dem lange Zeit dadurch Rechnung getragen, dass man den 
Begriff "Immaterialgüterrecht" (Immaterialgüter sind z. B. Ideen, Erfindungen, Konzepte, geistige 

Werke, Informationen) verwendete. Durch die "Anglisierung" der deutschen Sprache drang 
"Intellectual Property" aber zu stark durch, und so wurde halt (wieder) "zurückübersetzt" obwohl 
lange Zeit geglaubt worden war, der - an sich ältere - Begriff des "Geistigen Eigentums" sei hierzu-
lande überwunden.  Aus der Begrifflichkeit allein kann man freilich nicht viel ableiten und es ist 
durchaus bekannt, dass es - anders als beim (beweglichen) Sacheigentum, das in aller Regel in Ab-
hängigkeit der Nachfrage vermehrbar ist - um ein knappes Gut handelt, dessen Verfügbarkeit im 
Allgemeininteresse liegt. Nur so kann der Satz richtig interpretiert werden: "Wir müssen den Schutz 

von Ideen und die Teilhabe der Allgemeinheit an geistigem Schaffen ständig in einer gerechten Ba-
lance halten" (Quelle: BMJ). Wichtigstes Hauptziel ist dabei die schrittweise Annäherung an einem 
Interessenausgleich. 

 
  
Prof. Dr. Reto M. Hilty, Direktor Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und 
Steuerrecht 

 
  

  

 
 
 
 

Viele Personen  sind der Meinung dass ich kein Recht besitze vermeintliche Rechtsverstöße oder Missstände 
öffentlich anzuprangern. Ich sage ganz klar- nein. Jeder der eine eigene Meinung hat soll und muss sie 
vertreten. Weg vom Aufregen hinter den verschlossenen eigenen 4 Wänden oder Furcht vor Zensur oder 

Repressalien. Sicherlich kostet es Zeit, Überwindung und Kraft. Aber man kann, bevor der letzte Vorhang 
fällt, aufrecht sagen: “Ich habe eine Spur auf der Welt hinterlassen.“ 
 
 
 
Autor: Steffen Heintsch 
 

 

 

 

Hausdurchsuchungsbeschluss AG Augsburg  
bezüglich Strafantrag Matthew Tasa 
 
 

Donnerstag, den 07. Mai 2009 

http://www.bmj.bund.de/enid/0,24176c706d635f6964092d0935363330093a0979656172092d0932303038093a096d6f6e7468092d093132093a095f7472636964092d0935363330/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html


Kategorie: Standpunkt 
 
 
 

Immer wieder in letzter Zeit ist in den verschiedenen Verbraucherforen zu lesen das Hausdurchsuchungen 
durchgeführt werden auf Grund eines gestellten Strafantrages von Matthew Tasa. Natürlich ist bekannt das 
Zivilrechtliche und Strafrechtliche Maßnahmen unabhängig voneinander hergehen und das Hausdurchsu-
chungen im Ermessen der zuständigen Strafermittlungsbehörde liegen. Es wird aber hier die “Sampler-
Diskussion“ neu angefacht. Wie schon am 1. Mai berichtet, werden regelmäßig von den Rechteinhaberinnen 
Matthew Tasa und DigiProtect Richterbeschlüsse nach § 101 UrhG (« quod licet Iovi, non licet bovi ») er-
wirkt. Nach meiner Auffassung werden die Beschlüsse rechtlich anfechtbar sein. 

 
Was ist geschehen? 
Ein Abgemahnter erhält ein Abmahnschreiben der Abmahnkanzlei Nümann + Lang. Hierauf reagiert der 
Betroffenen mit Abgabe einer strafbewehrten abgeänderten Unterlassungserklärung sowie entschließt sich 

auf Grund seiner Unschuld nicht zu zahlen. Dieses scheint wohl Anlass zu sein, dass der Rechteinhaber 
neben der Abmahnung und erhaltenen Unterlassungserklärung einen Strafantrag stellt. Ehe wieder mein E-
Mail Klient überlastet ist, natürlich hat man Verständnis wenn eine große Anzahl von Filmen mit pornografi-

schen Inhalt mit Titeln wie „Teeny - wild und…“, mehrere PC-Games oder eine große Anzahl (ab 3.000 Lie-
der/200 Filme, vgl. etwa LG Frankenthal, Beschluss vom 21.05.2008 - Az. 6 O 156/08) eine Hausdurchsu-
chung angeordnet bzw. durchgeführt wird. Aber bei vorliegenden 2 Songs, tut mir es leid, ist kein Ver-
ständnis mehr vorhanden. Da ja auch durch die vorangegangen Abmahnung, die Ermittlungen der Staats-
anwalt in Leere gehen. 

 
 

 
Auszug aus dem Durchsuchungsbeschluss des AG Augsburg (liegt mir vor): 

 
“…nach §§ 102, 105 Abs. 1 162 Abs. 1 StPO wird gem. § 33 Abs. 4 StPO ohne vorherige Anhö-
rung die Durchsuchung sowie Beschlagnahmung angeordnet.“ 

 

Gründe 
 
1 Logg-Datum:  01/2009 + dazugehöriger Zeitangabe (Stunde:Minute:Sekunde MEZ) 
2 Musik-Titel: «When I listen to music» + Givin the World to you», befindlich auf den Sampler 
«Dream Dance Vol. 50» (CD1 Track 1, CD 2 Track 16). 
 
“Im Übrigen hält die Staatsanwaltschaft wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der 

Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten.“ 
 
“unerlaubte Verwertung urheberechtlich geschützter Werke in Tateinheit mit unerlaubten Ein-
griff in verwandter Schutzrechte gemäß §§ 106 Abs. 1, 108 Abs. 1 Nr. 4,5, 109 UrhG.“ 
 
“Die Beschlagnahme steht in angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat und zur Stärke des 

Tatverdachtes und ist für die Ermittlungen notwendig.“ 
 
 

 
So, so. Da kann der Betreffende froh sein, dass es nicht zwei Titel mehr waren, sonst wäre vermutlich die 
GSG-9 ausgerückt. Meiner Meinung nach, sind die Strafermittler dem Herrn Tasa einfach auf dem Leim 

gegangen. Was bitte schön, soll nach einer vorhergegangenen Abmahnung zu ermitteln sein und in wel-
chen Verhältnis steht dieser erhebliche Eingriff in die Grundgesetz garantierte Unantastbarkeit der Woh-
nung (Art. 13 Abs. 1 GG) zur Schwere der Tat und Stärke des Tatverdachtes (2 einzelne Songs)? 
 

 

Zitierung: BVerfG, 2 BvR 945/08 vom 8.4.2009, Absatz-Nr. (1 - 24), Link 
 
(IV, 1.) Art. 13 Abs. 1 GG garantiert die Unverletzlichkeit der Wohnung. Damit wird dem Einzelnen ein 

elementarer Lebensraum gewährleistet. In seinen Räumen hat er das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. 
In diese grundrechtlich geschützte Lebenssphäre greift eine Durchsuchung schwerwiegend ein (vgl.BVerfGE 
59, 95 <97>; 96, 27 <40> ). Dem Gewicht des Eingriffs in das Grundrecht entspricht es, dass Art. 13 
Abs. 2 GG die Anordnung einer Durchsuchung grundsätzlich dem Richter vorbehält. Dieser Richtervorbehalt 
zielt auf eine vorbeugende Kontrolle der Maßnahme durch eine unabhängige und neutrale Instanz 

(vgl.BVerfGE 20, 162 <223>; 103, 142 <150 f.> ). Erforderlich ist eine konkret formulierte, formelhafte 

http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/Aktuell.html#licet
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20090408_2bvr094508.html


Wendungen vermeidende Anordnung, die zugleich den Rahmen der Durchsuchung abstecken und eine Kon-
trolle durch ein Rechtsmittelgericht ermöglichen kann (vgl.BVerfGE 42, 212 <220 f.>; 103, 142 <151 f.> 
). Das Gewicht des Eingriffs verlangt als Durchsuchungsvoraussetzung Verdachtsgründe, die über vage 
Anhaltspunkte und bloße Vermutungen hinausreichen. Ein Verstoß gegen diese Anforderungen liegt vor, 

wenn sich sachlich zureichende plausible Gründe für eine Durchsuchung nicht finden lassen (vgl.BVerfGE 
44, 353 <371 f.>; 59, 95 <97>).  
Dem erheblichen Eingriff in die grundrechtlich geschützte Lebenssphäre des Betroffenen entspricht ein be-
sonderes Rechtfertigungsbedürfnis nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Durchsuchung muss 
im Blick auf den bei der Anordnung verfolgten Zweck Erfolg versprechend sein. Ferner muss gerade diese 
Zwangsmaßnahme zur Ermittlung und Verfolgung der vorgeworfenen Tat erforderlich sein; dies ist nicht 
der Fall, wenn andere, weniger einschneidende Mittel zur Verfügung stehen. Schließlich muss der jeweilige 

Eingriff in angemessenem Verhältnis zu der Schwere der Straftat und der Stärke des Tatverdachts stehen 
(vgl.BVerfGE 96, 44 <51>).  
 
(IV, 2b) Die angegriffenen Beschlüsse genügen jedenfalls nicht den Anforderungen, die der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit an die Wohnungsdurchsuchung stellt. Da sich die Verdachtsgründe im Grenzbereich zu 
vagen Anhaltspunkten oder bloßen Vermutungen bewegten und der konkrete Sachverhalt nicht eindeutig 
ein strafbares Verhalten erkennen ließ, konnte das staatliche Interesse an der Aufklärung und Verfolgung 

von Straftaten den schwerwiegenden Eingriff in die grundrechtlich geschützte Lebenssphäre des Beschwer-
deführers nicht rechtfertigen. Vor der Anordnung einer in die Grundrechte des Beschwerdeführers schwer-
wiegend eingreifenden Durchsuchung wären andere grundrechtsschonendere Ermittlungsschritte vorzu-
nehmen gewesen, um den allenfalls geringen Tatverdacht zu erhärten oder zu zerstreuen. 
 
Die Behauptungen zu möglichen Urheberrechtsverletzungen seien sehr vage. Die Ermittlung dynamischer 

IP-Adressen sei hohen Fehlerquoten ausgesetzt. Zudem sei nicht zwingend der Anschlussinhaber für 
Rechtsverletzungen über eine ihm zugeordnete IP-Adresse verantwortlich. 
Das Gericht sah daher die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen als schützenswerter an. 
Landgericht Köln, Beschluss v. 25.09.2008 - Az.: 109-1/08 
 
Ich glaube dass hier die Strafermittler mehr Fingerspitzengefühl an den Tag legen müssten , besonders da 

der Steuerzahler die Zeche bezahlt. Nein, wegen 2 einzelnen Musiktitel darf einfach nicht so gravierend in 

die Rechte eines Menschen eingriffen werden. Hier sollten die Staatsanwaltschaften sich lieber mit den 
vermeintlichen Methoden von Herrn Tasa auseinandersetzen. 
 
 
Autor: Steffen Heintsch 
 

 

 

 

Online-Petition:  

Keine Indizierung und Sperrung von Internet-
seiten  
Hauptpetent: Frau Franziska, Heine 
 
 
Quelle: Bundestag: Petitionen 

 
Aufruf! 
 
Text der Petition 
Wir fordern, dass der Deutsche Bundestag die Änderung des Telemediengesetzes nach dem Gesetzentwurf 
des Bundeskabinetts vom 22.4.09 ablehnt. Wir halten das geplante Vorgehen, Internetseiten vom BKA 

indizieren & von den Providern sperren zu lassen, für undurchsichtig & unkontrollierbar, da die "Sperrlisten" 
weder einsehbar sind noch genau festgelegt ist, nach welchen Kriterien Webseiten auf die Liste gesetzt 

werden. Wir sehen darin eine Gefährdung des Grundrechtes auf Informationsfreiheit. 
 
Begründung 
Das vornehmliche Ziel – Kinder zu schützen und sowohl ihren Missbrauch, als auch die Verbreitung von 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860


Kinderpornografie, zu verhindern stellen wir dabei absolut nicht in Frage – im Gegenteil, es ist in unser 
aller Interesse. Dass die im Vorhaben vorgesehenen Maßnahmen dafür denkbar ungeeignet sind, wurde an 
vielen Stellen offengelegt und von Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen mehrfach bestätigt. Eine 
Sperrung von Internetseiten hat so gut wie keinen nachweisbaren Einfluss auf die körperliche und seelische 

Unversehrtheit missbrauchter Kinder. 
 
Helft mit und zeigt Zivilcourage. Informiert Eure Verwandten, Bekannten und Freunde, damit sie mit unter-
zeichnen. Es bedarf 50.000 Unterzeichner! 

 

Zur Petition: Bundestag: Petitionen 
 
 
 
Initiative Abmahnwahn-Dreipage 

 

 

 

FAZ.Net berichtet - Der größte deutsche Filmprodu-

zent Constantin  

greift in den Kampf gegen Internetpiraterie ein 
 

 
Dienstag, den 04. Mai 2009 

Kategorie: Aktuell 
 
Wie man schon unserer Datenbank entnehmen konnte, mahnt die Münchner Abmahnkanzlei Waldorf  

den Kinofilm: «Der Baader Meinhof Komplex» ab. Im Weiteren ist auch von: «Männersache die Rede».  
 
Forderungen: 

Rechteinhaber: 450,- € 
Abmahnanwalt: 506,- € 
 
“Die Aktion gegen Internetpiraten startete im März, als Constantin im Zusammenhang mit dem 
Vermarktungsstart von zwei wichtigen Filmen des Unternehmens eine Kanzlei engagierte. Die  
Komödie „Männersache“ kam in die Kinos, und die DVD des Streifens „Der Baader Meinhof Komplex“  
wurde veröffentlicht. Seither hat Constantin „über einen technischen Dienstleister“ mehr als  

10 000 Computerkennungen (IP-Adressen) identifiziert, über die Filme im Internet verfügbar  
gemacht wurden. Über Internetzugangsanbieter wie die Deutsche Telekom hat sich Constantin die  
Daten dieser Nutzer beschafft. Bislang hat Constantin nach Angaben von Burgener die Daten von  
rund 500 Nutzern und hat nun mit dem Versenden von Abmahnungen begonnen.“ 
 

„Wahnsinn“ nennt Christian Solmecke von der Kanzlei Wilde & Beuger in Köln die aktuelle Kampagne  
von Constantin. Abmahnungen der Filmbranche „auf breitester Front“ habe er so bislang nur von  

Pornographie-Produzenten erlebt. Da die Constantin-Filme derzeit verstärkt in Tauschnetzen  
verfügbar gemacht werden, hält er es allerdings für durchaus „verständlich“, dass Produzenten  
„den Druck weitergeben“, räumt Solmecke ein. Der Anwalt rät dennoch Empfängern der Anwaltsschreiben  
unter Umständen gegenzuhalten. Denn oft würden Eltern angeschrieben, weil deren Kinder die Dateien  
hochgeladen haben – die ermittelte IP-Adresse wird nämlich nur einem Zugang zugeschrieben, nicht  
einem Nutzer. Haben die Eltern erzieherisch und technisch bestimmte Vorkehrungen getroffen, haften  

sie nach Ansicht vieler Gerichte nicht, meint der Jurist. 
 
Quelle:  faz.net 

 

 
10.000 IP's mal 956,-                  =   Gesamt 9,56 Millionen 

Für den Rechteinhaber               =   4,50 Millionen 
Für den Abmahnanwalt               =   5,06 Millionen 

 

 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860
http://www.faz.net/s/RubE2C6E0BCC2F04DD787CDC274993E94C1/Doc~E9BE8121BB61246F2B64C34F9EBD32193~ATpl~Ecommon~Scontent.html


Sag doch noch einer, der Kampf gegen Internet-Piraterie lohnt sich 
nicht! 
 

 
 
 

 

« quod licet Iovi, non licet bovi » 

Wikipedia: (Iovi, gesprochen jovi, deutsch: “Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Rindvieh nicht erlaubt“) 
 

 
 
Freitag, der 01. Mai 2009 
Kategorie: Standpunkt 
 

 
Die Initiative Abmahnwahn-Dreipage hatte sich vor geraumer Zeit mit dem Thema Sampler bzw. mit der 
Frage: Darf ein Rechteinhaber um Verstöße gegenüber seinen Werken zu dokumentieren bzw. abzumahnen 
die Rechte anderer Urheber verletzen auseinandergesetzt. Im speziellen handelte es sich um die DigiPro-
tect - Gesellschaft zum Schutze digitaler Medien und ihrer Logg-Firma, mittlerweile, die DigiRight Solutions 
GmbH (Veröffentlichung erfolgt durch das öffentlichen Interesse gemäß § 30e WpHG). Die sog. “Sampler-

Diskussion“ ist aber wieder erneut entfacht durch die abmahnende Kanzlei Nümann + Lang aus Karlsruhe. 
Hier wird nach demselben Strickmuster verfahren, wie schon von DigiProtect vorgegeben. Ein Rechteinha-
ber Matthew Tasa hat Verwertungs- und Nutzungsrechte an einen Künstler (Dream Dance Alliance) + ei-

nem Song («When I Listen To Music») und mahnt ihn, wenn Verstöße gegen das Urheberrecht dokumen-
tiert werden, zu Recht ab. Bis hier her geschieht ja auch in der Regel Rechtskonform. Bei den Abmahnun-
gen der Kanzlei Nümann + Lang wird durch die beauftragte Logg-Firma zur Beweiserbringung, zumindest 
aber ein “Testdownload“ des kompletten in einen RAR-Archiv befindlichen Sampler vorgenommen sowie 

später zur Untermauerung des vermeintlichen “gewerblichen Ausmaßes“ an dem viel bereisten LG Köln 
vorgetragen. Hier muss der komplette Sampler herhalten, obwohl man nur die Rechte an einem Künstler 
inne hat. Viele werden nun gelangweilt sich sagen: “Was soll es, die Raubkopierer sind doch selber 
Schuld!“ Ich möchte mir es nicht ganz so einfach machen und mich auseinandersetzen mit dieser Proble-
matik. Denn die wichtigste Frage ist doch:  
Darf ein Rechteinhaber selbst das Urheberecht und die Rechte anderer Urheber verletzen, um 
Verstöße gegen seine urheberechtlich geschützten Werke zu verfolgen?  

Schnell merkt man wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass es in Deutschland gang und 
gäbe ist der Unhöflichkeit zu frönen. Es ist an der Tagesordnung, auf eine gestellte Frage überhaupt nicht 
zu antworten (Vogel-Strauß-Methode) oder es so hinzustellen dass es sowieso eine akademische Frage 
wäre und man es als Nichtjurist nicht begreift. Große Label-Majors bekommen plötzlich Erklärungsnot und 

verfahren schnell nach der Pontius-Pilatus-Methode: Wenn gar nichts hilft, dann waschen wir wenigstens 
unsere Hände ab sofort und ausschließlich in Unschuld sowie lassen den Gegenüber einfach gewähren. Im 

Weiteren möchte ich versuchen, vom Standpunkt der Initiative Abmahnwahn-Dreipage, mich mit einzelnen 
Argumenten der Urheber auseinanderzusetzen. Wir sind keine Juristen. Sicherlich. Aber wir erkennen Un-
recht! 

 
 

 

Thesen der abmahnenden Kanzleien und Rechteinhaber 
 
(1) Bedenken gegen einen Testdownload kann unter Hinweis auf § 45 UrhG zerstreut 

werden. Die in einem Testdownload verwirklichte Herstellung einzelner Vervielfälti-
gungsstücke zum Zweck der Rechtsverfolgung stellt eine nach dem Urhebergesetz je-
derzeit zulässige und auch gebotene Handlung dar. 

 
(2) Es gibt im Zivilrecht und im Strafrecht Rechtfertigungsgründe, die nicht nur eine 
Bestrafung ausschließen, sondern dazu führen, dass bei Vorliegen der Tatbestandsvo-

raussetzungen überhaupt keine Rechtsverletzung vorliegt, obwohl in die Rechte anderer 
eingegriffen wurde. Im Gesetz findet man dies in § 904 BGB. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Quod_licet_Iovi,_non_licet_bovi
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompilation_(Musik)
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/HR%20DigiRight.pdf
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/HR%20DigiRight.pdf
http://www.nuemann-lang.de/index.php?page=6
https://www.xing.com/profile/Matthew_Tasa
http://www.lastfm.de/music/Dream+Dance+Alliance
http://www.123recht.net/article.asp?a=40939&ccheck=1
http://www.123recht.net/article.asp?a=40939&ccheck=1


 
(3) So darf man eine Latte vom Gartenzaun Ihres Nachbarn abbrechen, um sich damit 
gegen den Angriff eines fremden Hundes zu wehren. 

 
(4) Da diese Handlung im Übrigen auch im Interesse der betroffenen Rechteinhaber ist, 
ist wohl auch nicht damit zu rechnen, dass Rechteinhaber den nach § 109 UrhG erfor-
derlichen Strafantrag stellen oder eine Strafermittlungsbehörde ein öffentliches Interes-
se an der Strafverfolgung für gegeben erachten wird. Warum sollte das Urheberrecht 
die legitime und gebotene Verfolgung der vom Urheberrecht geschützten Interessen 
behindern, wenn hierdurch wirtschaftlicher Interessen Dritter materiell gar nicht berührt 

werden? 

 
(5) "Dass die Antragstellerin nur Rechte an einem Titel auf dem Musikalbum innehat, 
schließt die Annahme eines gewerblichen Ausmaßes der Rechtsverletzung nicht aus. 
Es kann insofern dahinstehen, ob auch die Veröffentlichung nur eines Musikstücks eine 

Rechtsverletzung in gewerblichem Ausmaß darstellen kann. Denn jedenfalls ist es aus-
reichend, dass die Rechtsverletzung insgesamt, wie dargelegt, in gewerblichem Ausmaß 
erfolgt ist (vgl. etwa OLG Köln hätte Beschluss v. 21.10.2008 - Az.: 6 Wx 2/08)." 

 

 
 
 
Das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (kurz UrhG) sagt im § 45, 

 

 
Rechtspflege und öffentliche Sicherheit 

 
(1) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken zur Verwendung in Verfah-
ren vor einem Gericht, einem Schiedsgericht oder einer Behörde herzustellen oder her-

stellen zu lassen. 

 
(2) Gerichte und Behörden dürfen für Zwecke der Rechtspflege und der öffentlichen Si-
cherheit Bildnisse vervielfältigen oder vervielfältigen lassen. 
 
(3) Unter den gleichen Voraussetzungen wie die Vervielfältigung ist auch die Verbreitung, 
öffentliche Ausstellung und öffentliche Wiedergabe der Werke zulässig. 

 
 
 
Dies bedeutet, dass eine Erklärung: In einem Testdownload verwirklichte Herstellung einzelner Vervielfälti-
gungsstücke zum Zweck der Rechtsverfolgung stellt eine nach dem Urhebergesetz jederzeit zulässige und 
auch gebotene Handlung dar, ist gelinde gesagt nicht richtig. Um sich ein eigenes Bild zu machen sollte 
man wissen, dass der betreffende (eine) Künstler sich zwar auf der Sampler-CD mit befindet, aber man 

von den anderen auf der CD befindlichen Künstler keine Nutzungs- und Verwertungsrechte inne hat. Da 

aber die meisten Sampler in gepackter Form (Archiv) in den P2P-Tauschbörsen abrufbar sind, muss die 
beauftragte Logg-Firma um den Verstoß gegenüber den einen Künstler beweissicher zu dokumentieren, 
den gesamten Sampler herunterladen. Schon aus diesem Punkt heraus ergeben sich interessante Frage-
stellungen. Die sog. selbsternannten AntiPiracy Firmen verfügen ja nicht über eigene speziell entwickelte 
Programme sondern, durch die Open Source Projekte begünstigt, sind es ja nur stinknormale P2P-Client die 
einfach nur modifiziert und den eigen Bedürfnissen angepasst wurden. Wenn man jetzt davon ausgeht das 

Prinzip der P2P-Tauschbörse ist “Geben und Nehmen“ bieten die Logg-Firmen nicht die urheberechtlich 
geschützten Dateien anderen zum Download an und wenn nicht, muss diese Möglichkeit eines No-Upload-
Client (Leech-Client) nicht auch dem Filesharer zugesprochen werden? Natürlich würde dann die Lizenzana-
logie nicht mehr anwendbar sein. Zurück zum § 45 des UrhG. Der genannte Paragraph kann weder für den 
Abmahnanwalt, den Rechteinhaber noch für die Logg-Firma anwendbar sein. Denn der Gesetzgeber geht 
hier eindeutig aus, dass dieser Paragraph die Beweisführung in Verfahren von Gerichten, Schiedsgerichten 
oder einer Behörde Anwendung findet und diese erleichtern soll. Dieses ist aber weder auf einen Abmahn-

anwalt, Rechteinhaber oder eine Logg-Firma anwendbar und macht deutlich dass man das Gesetz sich zu-

rechtbiegt. Ich hoffe auch dass man nicht eigentlich den § 45a meinte. 
Für die weitere Betrachtung der vermeintlichen Rechtfertigungsgründe, die nicht nur eine Bestrafung aus-
schließen, sondern dazu führen, dass bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen überhaupt keine 
Rechtsverletzung vorliegt, obwohl in die Rechte anderer eingegriffen wurde sollte man sich verinnerlichen. 
 

http://www.webhosting-und-recht.de/urteile/Oberlandesgericht-Koeln-20081021.html
http://bundesrecht.juris.de/urhg/__45.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Gericht
http://de.wikipedia.org/wiki/Schiedsgericht
http://de.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%B6rde
http://dejure.org/gesetze/UrhG/45a.html


« Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich! » 
Art. 3 des Grundgesetzes (GG) 
 

Keine Gleichberechtigung gibt es im Unrecht (siehe Gleichbehandlung im Unrecht). 
Wenn man ernsthaft in Betracht ziehen will welche Zivil- und Strafrechtliche Normen gelten, so wird man 
nachfolgende erwähnen können: 

 
1. § 228, 229 BGB 
2. 904 BGB zum Beispiel (Hund/Lattenausreißer) 
3. § 32 StGB und § 34 StGB. 

 
Zauberwort „Legitimation“ 
Ein Verstoß gegen verfassungsrechtliche Verhaltensnormen (z.B. Artikel 2 GG (1) „Jeder hat das Recht auf 
die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 

verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“) wird immer mit einem vorbehaltlichem, 
grundsätzlichen missbilligenden Urteil "personale Fehlleistung" versehen. Ob danach eine zweck- oder 
wertrationale Legitimation zur strafrechtlichen/zivilrechtlichen Reaktion vorliegt entscheiden die tatbes-
tandlichen Merkmale. Die Legitimationsfrage steht hier aber immer im Vordergrund. „Jemand tötet mit 

einem Auto ein Kind“ wird immer und mehrfachst aus dem Verfassungsrang heraus verurteilt. Das tatbes-
tandliche Merkmal "totes Kind-Autounfall", legitimiert zur strafrechtlichen Reaktion, also hier die staatsan-
waltschaftliche Ermittlung den Unfallhergang genauestens zu ermitteln, deren Ergebnisse aber auch alle 
anderen zivilrechtlichen möglichen Reaktionen beeinflussen. Ob danach die Rechtsfolge ausgelöst werden 
wird, entscheiden die erwähnten "Tatbestandsvorraussetzungen". Sie werden anhand der entsprechenden 
Gesetzesnormen bewertet und können dazu führen das der Tötungsdelikt nicht strafrechtlich bestraft wird 
(, so wenn zu Bsp. ein Rentner das Kind vor das Auto geschubst hat und der Fahrer nicht verkehrswidrig 

unterwegs war), sehr wohl jedoch die kausale Handlung des Rentners, ohne die der Taterfolg nicht möglich 
gewesen wäre. Neben anderen Voraussetzungen ist die hier strafrechtlich hergestellte Kausalität auch 
Grundlage der Beantwortung der zivilrechtlichen Fragen.  
 

Legitimation über Rechtfertigungsgründe 
Populäre Beispielfrage: "Darf der Staat die Onlinedurchsuchung mit/ohne Richtervorbehalt zur Gefahren-

abwehr durchführen und wenn ja welche strafrechtlichen "Tatbestandsvorraussetzungen" muss der Ver-
dächtige erfüllen damit er überhaupt legitimier Weise online durchsucht werden kann?" Nun kennt das 
deutsche Strafrecht und Zivilrecht im Bereich der "Gefahrenabwehr" tatsächlich eine Vielzahl sog. Rechtfer-
tigungsgründe auch für natürliche oder juristische Personen, die eine Strafbarkeit nach 
Tatbestandsvorraussetzung ausschließen und somit die Tatbeteiligung innerhalb der Rechtsfolge sanktio-
nieren. Es existiert eben nicht eine Legitimation vor einer Maßnahme der „Gefahrenabwehr“, es sei denn 
ein Gesetz bestimmt dieses. (siehe zivilrechtliche Rechtfertigungsgründe) Die Hürden um nicht bestraft zu 

werden sind jedoch enorm. 1. Objektivität der Bestimmtheit des Rechtfertigungsgrunds. + 2. Subjektiver 
Rechtfertigungsgrund des Verteidigungs- oder Rettungswillen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Berühmtes-
tes Beispiel: Ein Grundstücksbesitzer hält sich einen scharfen Hund, der das Grundstück vor Einbrechern 
schützen soll = Subjektiver Rechtfertigungsgrund im Rahmen der Gefahrenabwehr erfüllt. Es kommt zu 
einem Einbruch, der Hund greift den Einbrecher an und verletzt ihn = Objektivität der Bestimmtheit im 
Rahmen der Gefahrenabwehr nicht erfüllt. Der Hunde- und Grundstücksbesitzer kann strafrechtlich und 

zivilrechtlich für die Verletzung des Einbrechers belangt werden. Subjektive Rechtfertigungsgründe sind 

immer einfach zu erfüllen. Objektive Bestimmtheit der Rechtfertigungsgründe extrem schwer.  
 
Was ist aber jetzt da der Unterschied genau?  
Die Objektive Bestimmtheit des Rechtfertigungsgrundes bezieht auch mit ein, ob durch das Verhalten "ver-
hältnismäßig" operiert wurde. "Eine wegen einer Autopanne um Hilfe suchende Frau betritt ein Grundstück, 
das von einem scharfen Hund bewacht wird, um Einbrecher abzuschrecken. Sie wird gebissen." Der subjek-
tive Rechtfertigungsgrund tritt hinter die Objektive Bestimmtheit des Rechtfertigungsgrundes zurück. Die-

ser ist definitiv nicht geeignet weitaus höher anzusiedelnde Verfassungsränge auszuhebeln. Ich darf eben 
keine Gefahr im Rahmen der Gefahrenabwehr schaffen. Da helfen keine Verbotsschilder, "Vorsicht bissiger 
Hund", etc. ... Übersetzt aufs P2P: Was darf ein DigiProtect-P2P-Wachund? Bellen darf er. Aber er darf 
nicht von der Kette. Er darf überwachen, aber keine eigenen Titel in Tauschbörsen stellen und danach ab-
mahnen oder Titel herunterladen, wozu er keinen Auftrag von Herrchen besitzt.  
 

Zivilrechtliche Rechtfertigungsgründe 

Für die Bewertung, ob eine aggressive Notstandsmaßnahme nach § 904 BGB im Bereich 
„Samplerabmahnungen“ statthaft ist, reicht ein Blick ins UrhG. Auch hier nur ein Beispiel von Vielen: § 95c 
UrhG, Abs. 3 (3) Werke oder sonstige Schutzgegenstände, bei denen Informationen für die Rechtewahr-
nehmung unbefugt entfernt oder geändert wurden, dürfen nicht wissentlich unbefugt verbreitet, zur Ver-
breitung eingeführt, gesendet, öffentlich wiedergegeben oder öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn 

http://dejure.org/gesetze/GG/3.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichbehandlung_im_Unrecht


dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass er dadurch die Verletzung 
von Urheberrechten oder verwandter Schutzrechte veranlasst, ermöglicht, erleichtert oder verschleiert. 
[DRM-Informationen, Abspielschutzmaßnahmen, Digitale Wasserzeichen, etc.] § 108b UrhG, Abs. 1, 
Punkt 2b) ein Werk oder einen sonstigen Schutzgegenstand, bei dem eine Information für die Rechte-

wahrnehmung unbefugt entfernt oder geändert wurde, verbreitet, zur Verbreitung einführt, sendet, öffent-
lich wiedergibt oder öffentlich zugänglich macht und dadurch wenigstens leichtfertig die Verletzung von 
Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten veranlasst, ermöglicht, erleichtert oder verschleiert, § 904 
BGB Der Eigentümer einer Sache ist nicht berechtigt, die Einwirkung eines anderen auf die Sache zu ver-
bieten, wenn die Einwirkung zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendig und der drohende 
Schaden gegenüber dem aus der Einwirkung dem Eigentümer entstehenden Schaden unverhältnismäßig 
groß ist. Hier gilt es natürlich abzustufen. So kann die Kanzlei Rasch durchaus berechtigt einen Katalog von 

betroffenen Recht- und Nutzungsrechteinhabern vorlegen, der einen unverhältnismäßig großen Schaden 
ausschließt, wobei man dennoch nicht aus der Schadensersatzverplichtung an die weiteren Rechte- und 
Nutzungsrechteinhaber entlassen wird. Unstrittig ist jedoch, dass die Vorgänge seitens der Abmahnkanzlei-
en und ihrer beauftragten Firmen in p2p-Tauschbörsen keine gegenwärtige Gefahr abwenden. Selbst die 

Beschlüsse „Auskunft“, gerade aus Köln stellen erst recht keine nachträgliche Legitimierung dar. OLG Köln: 
„Vorschaltverfahren zu einem Auskunftsanspruch, durch das wiederum Unterlassungs- oder Schadenser-
satzansprüchen gegen den zu ermittelnden Urheberrechtsverletzer vorbereitet werden.“ (Vorbereitendes 

Vorschaltverfahren, soso...) „Das Anliegen des Gesetzes, das dem Bedürfnis nach einer effektiven Verfol-
gung der massenhaft begangenen, auch strafrechtlich relevanten Rechtsverletzungen Rechnung trägt, die 
durch die hierzu zuvörderst berufenen Strafverfolgungsbehörden nicht mehr geleistet werden kann, recht-
fertigt es, nicht von vornherein auszuschließen, dass in Ausnahmefällen ein Anschlussinhaber in Anspruch 
genommen wird, der nicht Störer im Sinne des Urheberrechts ist." Die Beteiligten, Richter, Abmahnkanzlei-
en, Telekom AG bekümmern sich nicht um die eigentlich wesentlichen Fragen des 

Samplerabmahngeschäfts. Und wo kein Kläger, da wird auch wie bei den nicht mehr „leistungsfähigen“ 
Staatsanwaltschaften, kein Richter sein. Es mag für heute dahin gestellt bleiben, was geschieht, wenn auch 
die Richter in Köln nicht mehr "leistungsfähig" sind.  
 
Extrembeispiel „Big CityBeats No. 8“ Eine bekannte Rechteverwertungsgesellschaft lässt sich aus ei-
nem Kopplungstonträger einer Nutzungsrechteinhaberin ausschließliche Verwertungsrechte verschiedener 

Titel sichern. Darunter befindet sich ein nach § 3 UrhG selbstständig schutzwürdiger „Remix“ eines bekann-

ten DJs. Zwar besitzt die Rechteverwertungsgesellschaft nur die Rechte am Remix, sie verfolgt aber die 
Rechteverletzungen an einem „namengleichen“ selbstständig schutzwürdigen Titel, in allen Arten von ande-
ren Kopplungstonträgern. Die Kölner Richterschaft, die hochprofessionellen Telekom-Anwälte können keine 
Zweifel am Vorgehen entwickeln. Es wird abgemahnt, was das Zeug hergibt, andere Rechteinhaber, hun-
derte andere Künstler werden finanziell nicht bedacht, das UrhG in §95c und §108.1.2b missachtet Jegliche 
Rechtfertigungsgründe implodieren, es ist allen schlicht egal. Das Geld wird kanalisiert, und für das 1/3 
nicht mehr angesagte Schauspieler, Regisseure, Musiker, die über jede müde Mark froh wären ist Hartz-IV 

zuständig.  
Solche Extrembeispiele dienen weder dazu, irgendwelche Fantasien („Betrug, Abzocke“) zu bedienen, noch 
um „akademische Diskussionen“ krampfhaft in Gang zu halten. Wer den anderen den 
„Raubkopiererspiegel“ vorhält, sollte die brancheneigenen Missstände ertragen können und gegebenenfalls 
an der Verbesserung der Situation arbeiten. 
 

Populärbeispielhafte Rechtfertigungsgründe  

„So dürfen Sie eine Latte vom Gartenzaun Ihres Nachbarn abbrechen, um sich damit gegen den Angriff 
eines fremden Hundes zu wehren.“ 
Mal ehrlich. In der Praxis wird man es selbstverständlich dürfen, wobei man eher todgebissen sein dürfte, 
als dass man es schafft vorher eine Latte aus einem Zaun zu brechen. Das Beispiel mit der Zaunlatte aus 
Nachbars Garten ist häufig schon behandelt wurden. Aber es ist so, dass er zwar das Recht hatte die Latte 
zu benutzen wen es um Leben und Tod geht, aber der Schaden der entstanden ist muss der Besitzer des 

Zaun nicht hinnehmen und hat das Recht auf Schadensersatz. Wer bezahlt? Das kann der Hundehalter sein 
wen dieser seine Aufsichtspflicht nicht nachgekommen ist oder sogar der "Lattenbrecher" wenn er überrea-
giert hat weil der Hund nur ein kleiner Hund war oder wenn der Lattenbrecher zuvor eigene Aktionen un-
ternommen hätte, die in einer erkennbaren Aggressionshandlung des Hundes die Gefahr erst herauf be-
schworen hätte. Kausalität, Kausalität! 
 
Praxisbeispiele: 

Beispiel nach OLG München, Az. 14 U 1010/99 "Sorgfaltspflicht": Ein Lattenbrecher läuft auf einem Geh-

weg. Im angrenzenden Grundstück bellt ein Hund aggressiv einen auf dem ebigen Gehweg laufenden ande-
ren Hund an. Dieser Hund reagiert ebenso aggressiv. Der Lattenbrecher schreit: "Heh, Sie, Gehen sie mal 
weg da hier!" Der Hund auf dem Gehweg identifiziert das Schreien als Gefahr, reißt sich los und attackiert 
den Lattenbrecher. Dieser reißt eine Latte... Mit(störer)haftung "Zaun" wegen schuldhaftem Handeln und iÜ 
auch kein Schmerzensgeld. Beispiel nach OLG Koblenz, Az. 5 U 27/03 "Ausweichen":Ein Lattenbrecher 

joggt auf einem Gehweg. Vor ihm taucht ein Hund mit/ohne Herrchen -egal- mit/ohne Leine -egal- auf. Der 



joggende Lattenbrecher reduziert nicht die Geschwindigkeit und weicht nicht aus. Der Hund erschrickt und 
geht auf den joggenden Lattenbrecher los. Dieser reißt eine Latte.... Mit(störer)haftung "Zaun" wegen un-
angemessener Reaktion auf ein immer unberechenbares Verhalten eines Hundes iÜ auch nur Teilschmer-
zensgeld. Beispiel nach AG Frankfurt, Az. 32 C 2314/99-48 "Anlaßunabhängiger Lattenbruch":Ein Latten-

brecher läuft auf einem Gehweg und sieht einen unangeleinten Hund. Der Hund macht zwar nichts, aber 
der Lattenbrecher fühlt sich bedroht. Er reißt eine Latte.... Keine Mit(störer)haftung "Zaun" für den Latten-
brecher. Der Hund hätte angeleint sein müssen. Schaden geht an den Hundehalter. Die Frankfurter Richter 
schrieben sogar nach § 833 - "Haftung des Tierhalters""Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der 
Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher 
das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen." ??? Wie üblich 
in Deutschland, sehr einheitliche Rechtssprechung. Interessanter Weise, genau wie bei den Hundebeispie-

len/Lattenbrecher sind Aktionen von Rechteverletzungsverfolgern massiv uneinheitlich zu bewerten.. Der 
"Hashwertbeweis" [„Nach dem Akteninhalt bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die tatsächlichen 
Angaben der Antragstellerin unrichtig wären. Die Antragstellerin hat dargelegt, dass die von ihr zum Auf-
finden der Rechtsverletzungen eingesetzte Software zuverlässig arbeitet, die Parameter der aufzufindenden 

Dateien zutreffend ermittelt worden sind, die Software ordnungsgemäß in Betrieb gesetzt worden ist und 
zum Auffinden der im Tenor genannten IP-Adressen zu den dort bezeichneten Zeitpunkten geführt hat. 
Anlass, an dieser Darstellung zu zweifeln, besteht auch unter Berücksichtigung des sachkundigen Vortrags 

der Beschwerdeführerin nicht“. OLG Köln, sog. Kondolenzbeschluss an die Anwälte der Telekom AG] taugt 
vielleicht um eine offensichtliche Rechteverletzung näher definieren zu können. Die Haftungsfrage stellt 
sich jedoch nach ganz anderen Kriterien. Der „Hashwertbeweis“ besagt, das der tatverdächtige Hund dieser 
und jener Rasse angehörte, welche identitätsrelevanten Merkmale er aufwies und er dokumentiert was der 
Hund im speziellen denn nun getan haben soll. Eine „eindeutig 100%-beweissichere“ Identifizierung“ schei-
tert zwar oft an kleinsten Dingen, ist aber wenigstens ausreichend um den ja dinglichen Schaden mit einer 

halbwegs vernünftigen Kausalität auszustatten. Zu mehr wird er nicht taugen, weder das eigentliche Ver-
halten des jeweiligen Tierhalters, noch das mögliche Fehlverhalten des Geschädigten und des Anspruchsbe-
rechtigten [Lattenzauninhaber] können mit ihm annähernd benannt werden. Es ist immer noch alles mög-
lich. Und für die Samplerdiskussion bedeutet dies: Zwar mag aus Sicht des jeweiligen „Lattenbrechers“ ein 
zwingender, subjektiver Rechtfertigungsgrund vorgelegen haben, das Eigentum anderer Leute zu schädi-
gen.  

 

Es verbleibt jedoch allein ein subjektiver Rechtfertigungsgrund, der nicht in jeder Konstellation immer zu 
gelten hat. Extrembeispiel – LG Heilbronn Eine über 70-jährige Lattenbrecherin fühlte sich von den 
Hunden des Nachbargrundstücks bedroht. Sie musste räumlich bedingt an den geifernden und Zähne flet-
schenden Hunden jeden Tag im Abstand von 1 Meter vorbei, jedoch mit starkem Lattenzaun dazwischen 
laufen. Um den Hunden dieses Verhalten „abzutrainieren“ brach sie eine Latte aus dem Gegnerzaun und 
stocherte jeden Tag den Hunden in die Mäuler. Eines Tages rutschte Frau Lattenbrecherin dabei ab. Ihre 
Hand geiert in die Fänge eines der Hunde und die Hand wurde abgerissen und verspeist. Die Richter urteil-

ten gerecht. Weder die Kosten der OP, Schmerzensgeld, noch sonstige Sanktionen wurden der Tierhalterin 
auferlegt. 
 
 
Zusammenfassend wurde, so hoffe ich jedenfalls, deutlich gemacht dass die vorgenommenen Argumenta-
tionen der abmahnende Seite im Wesentlichen fadenscheinig bleiben. 

Warum werden dann Sampler angegeben im Abmahnschreiben (German-TOP_100_Single 

Charts_20_10_2008_MiNiSTRY.rar oder VA_._Sunshine_Live_Vol_29-2-CD -2009.MOD.rar) sowie im An-
trag auf Herausgabe auf Verkehrsdaten nach § 101 Abs.9 UrhG, wobei sich hier das LG Köln als Anlauf-
punkt von ganz Deutschland herauskristallisiert? 
 
(1) Ohne das vorsätzliche Verwirrspiel von den Rechteinhabern DigiProtect und Matthew Tasa mit den ak-
tuellen Sampler, kein “gewerbliches Ausmaß“, was bedeutet - kein - Internetauskunftsanspruch wegen 

einen Song. Und mehr ist es doch auch nicht. Zugute kommt aber, dass an deutschen Gerichten mehr oder 
minder individuelle Auffassungen vorherrschen, wann der sog. “gewerbliche Ausmaß“ gegeben ist. 
LG Köln; es kommt auf die Schwere der Rechtsverletzung an. Es bedeutet schon bei einem aktuellen Al-
bum,  
LG Oldenburg; Einstellen eines Albums in die Tauschbörse wenn es erst 1 Woche im Plattenladen um die 
Ecke zu kaufen ist, sogar das Einstellen von einzelnen urheberrechtlich geschützter Dateien erfülle den 
Tatbestand des gewerblichen Handelns, 

LG Nürnberg; 13 Musikstücke, 

LG Frankenthal (wurde vom OLG Zweibrücken aufgehoben) erst ab 3000 Lieder/200 Filme,  
(Auflistung aller derzeit - ersichtlichen - Beschlüsse durch die Kanzlei Dr. Bahr). 
Dabei ist jetzt schon die Regel, wer einen Internetauskunftsanspruch geltend machen will: 
Alle Wege führen nach Köln. 
 

(2) Wo kein Kläger - da kein Richter! 

http://www.webhosting-und-recht.de/urteile-1.html#auskunftsanspruch


Eine abmahnende Kanzlei vertritt den Standpunkt: Da diese Handlung im Übrigen auch im Interesse der 
betroffenen Rechteinhaber ist, ist wohl auch nicht damit zu rechnen, dass Rechteinhaber den nach § 109 
UrhG erforderlichen Strafantrag stellen oder eine Strafermittlungsbehörde ein öffentliches Interesse an der 
Strafverfolgung für gegeben erachten wird. Warum sollte das Urheberrecht die legitime und gebotene Ver-

folgung der vom Urheberrecht geschützten Interessen behindern, wenn hierdurch wirtschaftlicher Interes-
sen Dritter materiell gar nicht berührt werden? 
Wie schon “überschriftet“: Wo kein Kläger - da kein Richter! 
 
(3) Zu Erreichung des “gewerblichen Ausmaßes“ werden vorsätzlich von den Logg-Firmen in Auftrag Urhe-
berechtsverletzungen vorgenommen. Auch wenn eine Krähe der anderen kein Auge aushackt hat keiner 
das Recht in Wild-West-Manier das Gesetz zu beugen. Nichts anders passiert tagtäglich hier bei DigiPro-

tect+ Matthew Tasa sowie den von ihnen beauftragten Logg-Firmen. Nur weil sich von den anderen feinen 
Urhebern keiner wehrt, darf man nicht ihre Rechte wissentlich und vorsätzlich verletzen. 
Prof. Dieter Gorny, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie, sprach in einem Interview, 
dass Urheberechtsverletzungen Respektlosigkeit vor dem künstlerischen Schaffen bedeutet. Aber wie sollen 

die Filesharer Respekt lernen, wenn man sich untereinander keinen zollt, selbst Rechte verletzt und das 
veraltete Urheberecht als Rückendeckung für das Geschäftsmodell Abmahnung benutzt?  
 

 
 
« quod licet Iovi, non licet bovi » - “Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Rindvieh nicht erlaubt“ 
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Hallo, 
 
der Jugendsender des WDR - Radio 1Live - sucht einen Zeitzeugen zum 
Thema Napster für einen Bericht.  
ER oder SIE sollte das Musiktauschportal in seiner Anfangsphase 
regelmäßig oder zumindest ab und zu benutzt haben. Es geht bloß 
darum , ein wenig aus der Erinnerung zu plaudern: Wie wurde dieses 

neuartige Angebot aufgenommen? Hatte es den Hauch des Illegalen Napster 
zu benutzen? Wie war Napster im Vergleich zu heutigen legalen Anbietern 
aufgebaut? habt Ihr eingestellt oder Freunde, die das gemacht haben? 
 
Hintergrund: Ich erstelle für den Westdeutschen Rundfunk derzeit eine 
Beitragsreihe über wichtige Ereignisse der Popkulturgeschichte - von 

Kraftwerk und Bob Marley über Graffitis bis mp3.  
 
Wer Lust hat mir ein Radio-Interview zu geben, dem kann ich auch eine 
Anonymisierung oder eine Namensänderung anbieten, wenn er nicht beim 
echten Namen genannt werden will. Das Interview wäre nicht live, sondern 
aufgezeichnet und: ohne Bild, also reines Audio. 

 
Kontakt über: 

sebastian.halm@fm.wdr.de  

 
Dort stehe ich auch für weitere Fragen etc. zur Verfügung. 
Vielen Dank! 
 
----------------- 

http://www.youtube.com/watch?v=O_h-6ILyy5s
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/quod%20licet%20Iovi,%20non%20licet%20bovi.pdf
mailto:sebastian.halm@fm.wdr.de


 
Sebastian Halm  
freier Autor und Reporter 

 
 

 

 

Kinderporno-Sperren - das neue trojanische Pferd?! 
 
 
Samstag, den 25.04.2009 
Kategorie: Standpunkt 
 
 

Trotz aller Bedenken und Einwände von Experten, setzt das Bundesfamilienministerium die Kinderporno-

grafie Sperren durch sowie beschließt das Bundeskabinett diesbezüglich  ein Gesetzentwurf. Die Argumente 
sind so löchrig wie der geplante Sichtschutz für illegale Inhalte. Obwohl alle Provider das wissen, werden 
sie mitmachen aus Angst, in die böse Ecke gedrängt zu werden. Natürlich sagen alle diejenigen die es 
flüchtig lesen, dass es eine gute Sache sei und der Schutz unserer Kinder wichtig ist. Richtig und wird nicht 
im geringsten angezweifelt. Es muss aber die Frage erlaubt sein, das Internet wurde vor 20 Jahren vom 
Informatiker Tim Berners-Lee erfunden und am 30.04.1993 geboren mit der erste HTML-Site. Und es ist 
doch kein Geheimnis, das World Wide Web als weltweites Kommunikations- und Wissensnetz zieht natür-

lich auch alle zwielichtigen und kriminelle Personen an. Aber, Webseiten mit Kinderpornografischen Inhalt 
bestehen doch nicht erst seit dem Jahr 2009! Hier wird der Wahlkampf und die eigene Profilierung genutzt 
um wichtige Themen dafür einzubeziehen und zu benutzen. Oder ist es nur eine Verschleierungstaktik für 
andere Ziele? Es wird immer mehr deutlich, Kinderpornografische-Sperren sind das trojanische Pferd auf 
den Weg zur totalen Überwachung und Zensur. Heise berichtet, "dass jeder Nutzer mit Strafverfolgung 
rechnen muss, wenn er dabei beobachtet wird, eine geblockte Webseite abzurufen: Ein "aufgrund der Um-

leitung zur Stoppseite erfolgloser Versuch, eine Internetseite mit kinderpornographischem Material aufzu-
rufen, erfüllt die Voraussetzungen dieses Straftatbestands und begründet daher den für strafrechtliche 
Ermittlungen notwendigen Anfangsverdacht". Die Unschuldsvermutung gelte aber weiterhin, denn "den 
Nachweis des Vorsatzes müssen selbstverständlich die Strafverfolgungsbehörden führen" (Heise:News). 
Wer kennt es denn nicht, obwohl man kein Filesharing betreibt oder diverse Seiten besucht öffnen sich wie 
von Geisterhand diverse Webseiten, trotz Popup-Blocker, Virensoftware und Firewall. Kann es denn ange-
hen dass ich jetzt eine Hausdurchsuchung zu befürchten habe und mich á la Störerhaftung P2P nicht recht-

fertigen kann diese Seiten gar nicht angeklickt zu haben, nur weil meine IP-Adresse von den Stopp-Sperr-
Schildern gespeichert wurde. Man wird abgestempelt zu einem pedovilen Kinder(porno) Schänder und ist 
dabei ein Familienvater der nach den Geboten unseres Herren redlich lebt. Auch stehen schon andere Inte-
ressengruppen bereit, die ihr wichtiges Anliegen sehen als Grundlage für weitere Sperrungen. 
 
Zum Thema: 
Kinderporno-Sperren: Regierung erwägt Echtzeitüberwachung der Stoppschild-Zugriffe 

Justizministerin warnt vor "Begehrlichkeiten" bei Web-Sperren 

Bundeskabinett verabschiedet Gesetzentwurf zu Kinderporno-Sperren 
Verschleierungstaktik 
 
 
Als Ironie ausgedacht, jetzt bittere Realität! 

Abmahnwahn-Dreipages Version des Sperrschildes 

 

 

 
In der Zeitschrift Stern 15/2009 ist zu lesen, wie Familienministerin Frau von der Leyen (CDU), 
ihren Bundestagskollegen die Kinderporno-Sperren erläuterte. Frau von der Leyen veranschau-
lichte das Verfahren mit einem Telefon, “dessen Stecker aus der Wand gezogen wird. Man kön-
ne eine Nummer wählen, aber werde nicht verbunden.“ 
 

Nach der Frage “was ist denn eigentlich ein Browser?“, durch Bundesjustizministerin Frau Brigitte Zypries 

(SPD) ein weitere Beweis wie kompetent unsere Politiker sind. 

 

 
 

http://www.heise.de/newsticker/Kinderporno-Sperren-Regierung-erwaegt-Echtzeitueberwachung-der-Stoppschild-Zugriffe--/meldung/136769
http://www.heise.de/newsticker/Kinderporno-Sperren-Regierung-erwaegt-Echtzeitueberwachung-der-Stoppschild-Zugriffe--/meldung/136769
http://www.heise.de/ct/Bundesjustizministerin-warnt-vor-Begehrlichkeiten-bei-Web-Sperren--/news/meldung/136709
http://www.heise.de/newsticker/Bundeskabinett-beschliesst-Gesetzesentwurf-zu-Kinderporno-Sperren--/meldung/136556
http://www.heise.de/ct/Die-Argumente-fuer-Kinderporno-Sperren-laufen-ins-Leere--/artikel/135867
http://abmahnwahn-dreipage.de/Stop.swf


 
Autor: Steffen Heintsch 
 

 
 

 
 

Vom Begriff “Massenabmahnung“ zu  

“Massenhafte Verstöße erfordern  

massenhafte Verfolgung“ 
 
 

Dienstag, den 21.04.2009 
Kategorie: Standpunkt 
 
 
Jeder Interessierte bezüglich des Abmahn(un)wesen, dürfte nachfolgende Aussagen kennen, 

 
“Massenabmahnung sind nicht rechtsmissbräuchlich, weil Massenhafte Verstöße erfordern massenhafte 
Verfolgung“  
(vgl. etwa OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 14.12.2006 - Az. 3-12 O 92/06; LG Köln, Urteil vom 23.11.2005 
Az. 28 S 6/05) 
 
“Dass es dabei um Hunderte ähnlicher Fälle ging, rechtfertigt aus Sicht der Kammer keine andere Betrach-

tungsweise, da die Rechtsfragen gleichwohl komplex blieben und viele Einzelverletzungen dann eben nur 
viele Abmahnungen herausfordern (vgl. OLG Hamm, a.a.O.).“ 

 
“Der BGH hat mit Urteil vom 08.05.2008 - I ZR 83/06 entschieden, dass auch ein Unternehmen mit eigener 
Rechtsabteilung einen Anspruch auf Erstattung anwaltlicher Abmahnkosten hat, wenn es für eine Abmah-
nung nicht die eigene Rechtsabteilung sondern einen externen Rechtsanwalt einschaltet.“  
 

In einer weiteren Entscheidung (BGH, Urteil vom 17. 7. 2008 - I ZR 219/ 05 - Clone-CD), äußerten sich die 
Richter am BGH, “es kann offenbleiben, ob - wie das Berufungsgericht erwogen hat - ausnahmsweise et-
was anderes zu gelten hat, wenn es sich um einen ganz einfach gelagerten Sachverhalt handelt. Denn im 
Streitfall ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts kein ganz einfach gelagerter Fall gegeben. Die 
Revision macht ohne Erfolg geltend, im Hinblick auf die Vielzahl angeblicher Verletzungen wegen gleicharti-
ger Verstöße habe es sich um eine im Wege von Serienabmahnungen mit Hilfe von Textbausteinen einfach 

zu bewältigende Routineangelegenheit gehandelt, die nicht die Einschaltung eines Rechtsanwalts erfordert 
habe (vgl. auch OLG Düsseldorf NJW-RR 2002, 122 f.). Die Revision verkennt, dass die Beklagten die Ein-
schaltung eines Rechtsanwalts gerade im Hinblick auf die große Zahl der zu verfolgenden Rechtsverletzun-
gen für erforderlich halten durften (vgl. OLG Hamm MMR 2001, 611, 612). Da die Verfolgung von Urheber-

rechtsverstößen nicht zu den originären Aufgaben der Beklagten gehört, waren die Beklagten nicht gehal-
ten, die Mitarbeiter ihrer Rechtsabteilungen mit den im Hinblick auf die Vielzahl der Rechtsverstöße beson-
ders zeitaufwändigen Abmahnungen zu betrauen, nur um den Verletzern die Kosten der Inanspruchnahme 

eines Rechtsanwalts zu ersparen (vgl. OLG Karlsruhe WRP 1996, 591, 593). Es gibt keine Anhaltspunkte 
dafür, dass dies anders zu beurteilen sein könnte, weil es für die Beklagten weniger Aufwand erfordert hät-
te, die Abmahnungen abzufassen und die Unterwerfungserklärungen vorzubereiten, als einen Rechtsanwalt 
zu informieren und zu instruieren (vgl. BGH, Urt. v. 8. 5. 2008 - I ZR 83/ 06 - Abmahnkostenersatz).“ usw. 
 
Bei meinem diesjährigen Frühjahrsputz, bin ich über ein paar Urteile gestolpert die verdeutlichen dass die 
verschiedensten Gerichtstände vor dem Boomen des Geschäftsmodells Abmahnung regelmäßig anderer 

Ansicht gewesen sind. 
 
(1) OLG Düsseldorf, Urteil vom 20.02.2001, Az. 20 U 194/00 
“Ein derartiges Massengeschäft erfordert auch im Bereich des Markenrechts nicht die Einschaltung eines 
Rechtsanwaltes. Eine schematische Zuerkennung von Aufwendungen für rechtsanwaltskosten ist auch hier 

abzulehnen. Vielmehr entfällt ein Ersatzanspruch, weil die Beklagte aufgrund ihrer Erfahrung zu einer Ab-

mahnung selbst im Stande war. Dabei muss man besonders hier den Zweck der Abmahnung im Auge be-
halten, den oft rechtsunkundigen Verletzer über die Rechtslage zu belehren, mit seiner Unterlassungserklä-
rung einen Rechtsstreit zu vermeiden und so die Belastung der Gerichte gering zu halten. Die Beklagte hat 
sich gemäß § 670 BGB am Interesse der Abgemahnten und daran zu orientieren, ob und inwieweit die 

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW-RR%202002,%20122
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=MMR%202001,%20611
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=I%20ZR%2083/%2006


Aufwendungen für die Abmahnung angemessen sind und in einem vernünftigen Verhältnis zur Bedeutung 
des Geschäfts und zum angestrebten Erfolg stehen. “  
 
(2) AG Kiel, Urteil vom 18.02.2004, Az. 113 O 278/03 

“Die Parteien haben vorliegend ihre Wohnorte in München bzw. Konstanz. Beides ist mehrere Kilometer von 
Kiel entfernt. Der plausibelste Grund für die Wahl des Gerichtsortes Kiel liegt darin, dass der Kläger bemüht 
ist, eine Vielzahl gleichgelagerte Fälle möglichst gleichmäßig über das gesamte Bundesgebiet zu verteilen, 
damit bei keinem Gericht die Gleichartigkeit der Vorgehensweise auffällt. Dabei verkennt das Gericht nicht 
dass es, wie der Kläger vorträgt, für PxxxxxxxxGmbH & Co KG erforderlich ist, den Markt zu überwachen 
und entsprechende Verstöße zu verhindern, da Ihnen ansonsten riesengroße Schäden drohten. Kosten für 
eine derartige Überwachung des Markt sind jedoch als sog. Überwachungs- und Vorbeugungsmaßnahmen 

gerade kein zu erstattender Schaden (OLG Düsseldorf aaO, 216 Palandt-Heinrichs, Vorbemerkung § 249 
Rdnr. 44). Hiervon zu unterscheiden ist dann die Abmahnung, die sich daran anschließt. Diese stellt bei so 
gehäuft auftretenden Abmahnungen ein alltägliches Routinegeschäft dar, das mittels eines Textbausteins 
erledigt werden kann. Die Kosten hierfür sind nicht erstattungsfähig, insbesondere dürfen Kosten, die 

durch die Aufsuche der Rechtsverletzung entstanden sind, nicht auf einem Umweg über die Abmahnung 
kompensiert werden.“ 
 

(3) AG Ebersberg, Urteil vom 11.10.2004, Az. 2 C 719/04 
Der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt ist jeweils rechtlich nicht besonders schwierig. Regel-
mäßig erfolgen im Wesentlichen gleichlautende Abmahnungen mit der Geltendmachung einer strafbewehr-
ten Unterlassungserklärung sowie der Geltendmachung anwaltlicher Kosten. Die Abmahnungen erfolgen 
dabei im Wesentlichen durch die Zusammenführung von Textbausteinen, garniert durch die Besonderheiten 
des konkreten Falles. Bei einer solchen Fallgestaltung erschließt sich dem Gericht nicht, warum jedenfalls 

die Abmahnungen durch die in einem großen Unternehmen wie der Klagepartei in der Rechtsabteilung be-
schäftigten Hausjuristen erfolgen können. 
 
(4) OLG Nürnberg, Urteil vom 15.06.2004, Az. 3 U 643/04 
“In diesem Zusammenhang muss man sich vor Augen halten, dass der BGH in deiner grundlegenden Ent-
scheidung zur Erstattungsfähigkeit von Abmahnkosten (siehe BGHZ 52, 393 ff. insb. 399 und 400) die Ein-

schaltung eines Anwaltes für eine Abmahnung erst dann zweifelsfrei erstattungsfähig gehalten hat, wenn 

der Wettbewerber dies zunächst einmal ohne anwaltliche Hilfe versucht hat. An diesen Grundsätzen muss 
sich auch der Beklagte als Anwalt messen lassen. Berücksichtigt man, dass dann die Abmahntätigkeit des 
Beklagten in 90 Fällen eigentlich mit einer etwas zweifelhaften Gebührenforderung versehen war, dann 
kann diese Tätigkeit ohne weiteres als die vom BGH beschrieben “Verselbständigung einer Abmahntätig-
keit“ qualifiziert werden.“ 
“Durch die Rechtsprechung des BGH (siehe Urteil vom 05.10.2000, Az. I ZR 237/89, “Vielfachabmahner“ 
WRP 2001, Seite 148 ff) sind klare Vorgaben erfolgt, wann von einem Rechtsmissbrauch im Wettbewerb 

auszugehen ist. Tatsächlich haben sich nunmehr viele Gerichte dahin entschieden, dass sog. „Serienab-
mahner“ keinen Anspruch auf den Kostenersatz des Anwaltes zusteht. Grundlage ist die Rechtsprechung 
des BGH, wonach für ein "Massengeschäft" in bestimmten Bereichen die Einschaltung eines Rechtsanwalts 
nicht erforderlich ist (Vgl. BGHZ 52, 393 ff. m.w.N.). In diese Richtung haben sich im Rahmen der sog. 
Massenabmahnung richtigerweise verschiedene Obergerichte geäußert (Vgl. bsp. nur OLG Düsseldorf, Ur-
teil vom 20.02.2001, 20 U 194/00; OLG Nürnberg vom 15.06.2004, 3 U 643/04; nunmehr wohl auch das 

LG Köln). Ob im Einzelfall der abmahnende Anwalt sich eine „Einnahmequelle“ besonderer Art schaffen 

möchte und ein Rechtsmissbrauch vorliegt bedarf der Prüfung im Einzelfall (Vorgaben des BGH finden sich 
im Urteil vom 05.10.2000, Az.: I ZR 237/89, "Vielfachabmahner" WRP 2001, Seite 148 ff).“ 

 
Download der Urteile: RAR-Archiv 
 
 
 

Natürlich ist die Rechtsprechung abhängig von der aktuellen Gesetzeslage die sich ständig in einem verän-
derlichen Prozess befindet. Aber auch wenn der Ruf der Geistigen Eigentumsschützer immer lauter wird, 
was hat sich denn verändert im Gegensatz zu den aufgezählten Urteilen? Nichts! Solange große Firmen, 
obwohl sie selbst über eine eigene Rechtsabteilung verfügen andere abmahnende Anwälte beauftragen, 
diese wiederum mit einfachsten und automatisierten Textbaustein-Serienbriefen hundertfach das Gleiche 
abmahnen und sehr viel Geld einfordern kann man es nennen wie man will. 
Es bleibt ein Massengeschäft, Piraten als Vorwand zum schnellen Geldverdienen sowie ein Konjunkturpaket 

für alle abmahnenden Kanzleien. 
 
 
Autor: Steffen Heintsch 
 

http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/Massenabmahnung.rar


 

 

 
 

Boomen Legale Musik-Downloads nach  
Umsetzung des EU-Urheberrechts in Schweden? 
 
 
Samstag, den 18.04.2009 
Kategorie: Kritik 
 
 

Am 14.04.2009 war auf Heise.de zu lesen, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Durchsetzung Geisti-
ger Eigentumsrechte (IPRED) in Schweden offenbar nicht nur zu weniger Datenverkehr geführt, sondern 
auch legale Musikdownloads angefeuert hat. In der Woche nach der Einführung des neuen EU-Rechts An-
fang April hätten sich die Musikverkäufe im Vergleich zu den Vorwochen verdoppelt, erklärte der Geschäfts-
führer eines Plattformanbieters für Online-Musik-Shops gegenüber der schwedischen Nachrichtenagentur 
TT. Die EU-Richtlinie erlaubt Rechteinhabern per Gerichtsbeschluss Zugriff auf die Daten von Nutzern, die 
urheberrechtlich geschütztes Material tauschen. Zwar wisse InProdicon Geschäftsführer Klas Brännström 

nicht genau, ob der Boom alleine auf die neue Gesetzeslage zurückgeführt werden könne, doch sei der 
Anstieg auch in Anbetracht des ohnehin starken Wachstums im Segment bemerkenswert. 
 
Die Initiative Abmahnwahn-Dreipage hat das Angebot unter die Lupe genommen. InProdicon bietet im ge-
samten skandinavischen Raum eine Plattform an, wo diverse Online-Portale - Musik anbieten. Grundlage 
bildet der Song: Pokerface von Lady GaGa. 
 

(1) Schweden 
MTV - 0,90 € -  WMA -  DRM 
Megastore - 0,90 € - WMA - DRM 
Ahlens - 1,18 € - WMA - DRM 
 
(2) Finnland 

MTV -  0,99 € -  MP3 
Poimuri -  0,89 € - MP3 
Musikkitataamo - 1,39 € - WMA - DRM 
 
(3) Lettland 
MTV - 1,29 € - WMA - DRM 
Chess -  1,37 € - WMA - DRM 

 
(4) Dänemark 
MTV - 1,32 € - WMA - DRM 

Telia - 1,07 € - WMA - DRM 
 
(5) Litauen 
Omnitel -1,46 € - WMA - DRM 

 
(6) Estland 
Tele2 - 1,20 € - MP3 
 
Wenn man jetzt absieht, dass man wieder einen vorgegebenen Player, Kopierschutz + Vorgaben in der 
Verwendung diktiert bekommt, ergibt sich ein Durchschnittspreis von 1,16 € pro Lied. Wenn ich mir jetzt 

ein Album (17 Titel) selber zusammenstelle um es evtl. zu verschenken, käme ich auf einen Betrag in Höhe 
von 19,72 € / ohne CD / ohne Cover / ohne CD-Hülle / ohne Herstellungskosten. 
 

Liebe Musikindustrie -  

besser und günstiger als die Piraten ist anders! 
 
 
Autor: Steffen Heintsch 

http://www.heise.de/newsticker/Legale-Musik-Downloads-boomen-nach-Umsetzung-des-EU-Urheberrechts-in-Schweden--/meldung/136159
http://www.heise.de/
http://www.tt.se/
http://www.inprodicon.com/
http://www.inprodicon.com/partners.php


 

 
 
Update Deutschland (Stand 19.04.2009): 

 
musicload - 1,79 € - MP3 
amazon - 0,97 € - MP3 
ITUNES.STORE - 0,99 € - MP3 - Software notwendig 

Napster - 0,99 € - MP3 
Akuma.de - nicht vorhanden  
MP3.de - 0,99 - MP3 
Finetunes.net - nicht vorhanden 
 
 

 
  
 

 
 

Die Argumente für Kinderporno-Sperren  

laufen ins Leere 
 
Freitag, den 17.04.2009 
Kategorie: Aktuell 

 
Was kann die geplante Sperre von Kinderporno-Webseiten wirklich ausrichten?  

Wie sinnvoll ist sie und welche Gefahren birgt sie?  
Experten der Computerzeitschrift "c't" beleuchten die Hintergründe der Sperrlisten-Technik. 
 
Von Holger Bleich und Axel Kossel 

 

Weiterlesen:  Spiegel Online 
 

 

 
 

Landgericht Frankenthal  

legt für den zivilrechtlichen Auskunftsanspruch  

des § 101 UrhG die Messlatte bedeutend höher 
 
 
 
Sonntag, den 12. April 2009 
Kategorie: Rechtsprechung 
 

 
Nach einer Meldung der Kölner Rechtsanwaltskanzlei Wilde/Beuger wurde in einer aktuellen Entscheidung 
durch das LG Frankenthal (Beschluss vom 06.03.2009, Az. 6 O 60/09), Tacheles geredet hinsichtlich des 
Inhaltes des zivilrechtlichen Auskunftsersuchen eines Rechteinhaber gemäß § 101 Abs. 9 UrhG. Obwohl 
dasselbe Landgericht erst am 15.09.2008 (Beschluss v. 15.09.2008, Az. 6 O 325/08) den Auskunftsan-
spruch bejaht, was durch das OLG Zweibrücken (Beschluss v. 27.10.2008, Az. 3 W 184/08 Beschwerdein-
stanz) bestätigt wurde, verneinen die Richter dieses Mal nicht nur das Vorliegen eines “gewerblichen Aus-

maßes“, sondern setzten sich mit der Aussagekraft der Hash-Funktion als zweifelsfreier Beweis der Identi-
fikation einer Datei, der Aktivlegitimation, der Bedeutung der dynamischen IP-Adresse und der Rolle des 
Anschlussinhabers als Störer kritisch auseinander. 
 
 

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,619505,00.html
http://www.wb-law.de/news/it-telekommunikationsrecht/895/lg-frankenthal-setzt-dem-zivilrechtlichen-auskunftsanspruch-des-101-nr-9-urhg-erneut-hohe-huerden/
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/LG%20Frankenthal%206%20O%2060-09.pdf
http://www.bundesrecht.juris.de/urhg/index.html
http://www.webhosting-und-recht.de/urteile/Landgericht-Frankenthal-20080915.html
http://www.webhosting-und-recht.de/urteile/Oberlandesgericht-Zweibruecken-20081027.html
http://www.webhosting-und-recht.de/urteile/Oberlandesgericht-Zweibruecken-20081027.html
http://www.datenschutz-praxis.de/fachwissen/fachartikel/ist-eine-dynamische-ip-adresse-personenbezogen-oder-nicht


 
 

I. Schwächen der Beweiserhebung bzw. Beweisführung der Abmahner 

 
Die Richter des Landesgerichts decken eindeutig die Schwächen der Beweiserhebung und Beweisführung 
abmahnender Kanzleien und Logg-Firmen auf, die seit Jahren nicht nur durch die Abgemahnten, sondern 
auch von Experten beklagt werden und das Geschäftsmodell Abmahnung erst möglich gemacht haben. 

 
“Hinzu kommt hier zumindest bezüglich der beiden zu den fraglichen Zeitpunkten unter den mitgeteilten 
IP-Adressen am Internetverkehr teilnehmenden Nutzer, dass diese nach der auf Anfrage der Kammer er-
folgten, durch die eidesstattliche Versicherung des Mitarbeiters der L… AG vom 02.03.2009 bestätigten 
Mitteilung der Antragstellerin lediglich einen Bruchteil von jeweils rd. 20% der fraglichen Datei zum Down-
load angeboten hatten. Bei einem solch unvollständigen Bruchteil eines Softwareprogramms handelt es 
sich jedoch um eine für sich genommen unbrauchbare, weil nicht selbstständig lauffähige Ansammlung von 

Daten. Dies steht der Annahme eines besonders schweren Verstoßes sowie einem Rückschluss auf ein ge-
werbliches handeln der anbietenden Internetnutzer unmittelbar entgegen. Etwas anderes folgt auch nicht 
aus den Ausführungen der Antragstellerin, wonach diese Nutzer nach Feststellung der L… AG die Datei “im 
Nachgang“ weiter heruntergeladen haben sollen, weil sich aus diesem Vorbringen gerade nicht ergibt, dass 
das fragliche Werk von diesen Nutzern überhaupt zu irgendeinem Zeitpunkt in nutzbarer Form zum Down-
load zur Verfügung gestellt worden ist.“ 
siehe Beschluss 6 O 60/09, S. 10 - 11 

 
 
 

 

II. Ist der Anschlussinhaber automatisch Störer? 
 
Auch äußerten die Richter Zweifel daran, ob ein Auskunftsanspruch auch dann bestehen könne, wenn gar 
nicht offensichtlich ist, ob die Urheberrechtsverletzung vom Anschlussinhaber selbst begangen worden ist. 
 
“2 d) Offen bleiben kann, ob hier von einer offensichtlichen Rechtsverletzung durch die zu ermittelnden 
Inhaber der jeweiligen Internetanschlüsse im Sinne des § 101 Abs. 2 Satz 1 UrhG auszugehen und ob die 
Voraussetzung für einen Anspruch nach § 101 Abs. 9 UrhG ist. Nach der von der Antragstellerin zitierten 

Auffassung erfordert das Gesetz lediglich das Vorliegen einer offensichtlich durch den Inhaber des jeweili-
gen Anschlusses begangen wurde, bezüglich dessen die Auskunft des Providers begehrt wird, weil der 
Zweck der Regelung des § 101 Abs. 2 UrhG ansonsten vollkommen leer laufe (OLG Köln GRUR-RR 2009, 9 
10). 
 
…nicht rückgängig zu machenden Eingriff in die Grundrechte des Anschlussinhabers, der möglicherweise 
weder Verletzer noch Störer ist… 

 
Am Vorliegen einer (offensichtlichen) Rechtsverletzung durch den Anschlussinhaber selbst bestehen jeden-

falls schon deshalb nicht unerhebliche Zweifel, weil diese mit den potenziellen Verletzern keineswegs zwin-
gend identisch sein müssen. Zwar treffen den Inhaber eines Anschlusses nach der Rechtsprechung gewisse 
Prüf- und Überwachungspflichten, sofern er seinen Internetzugang auch Dritten (etwa Familienmitgliedern) 
zugänglich macht, so dass er für eventuelle Rechtsverletzungen Dritter unter Umständen als Störer einzu-

stehen hat (vgl. etwas LG Mannheim, MMR 2007, 267). Dies kann nach Auffassung der Kammer allerdings 
nicht uneingeschränkt gelten.“ 
siehe Beschluss 6 O 60/09, S. 7 - 8 
 
 

 

 

III. Gretchenfrage:  
Ist der Hashwert ein “genetischer Fingerabdruck“? 

 
“2 c) Zwar ist es technisch grundsätzlich möglich, mittels der “Hash-Funktion“ zu ermitteln, ob zwei zu 

vergleichende Dateien (höchstwahrscheinlich) gleich oder (mit Sicherheit) verschieden sind, wobei das 
Risiko von als “Kollisionen“ bezeichnete Fehlidentifikationen zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, durch den 
Einbau bestimmter mathematischer Mechanismen aber minimiert werden kann. Ob der dabei von der L… 
AG verwendete Algorithmus - wie die Beteiligte zu 2) meint - im Hinblick auf derartige Kollisionen beson-



ders fehlerfrei ist, kann dahinstehen. Die Antragstellerin hat nämlich trotz entsprechender Aufforderung der 
Kammer vom 23.o2.2009 nicht dargelegt, welchen “Hashwert“ diejenige Version des Spielprogramms auf-
weist, an dem sie Rechte geltend macht und damit einen Vergleich mit dem von der L… AG ermittelten 
Hashwerten der zum Download angebotenen Dateien nicht ermöglicht. Im Übrigen ist nach den durch die 

Erläuterungen des Mitarbeiters der L… AG W. in seiner eidesstattlichen Versicherung vom 02.03.2009 ge-
stützten Darlegungen der Antragstellerin im Schriftsatz vom gleichen Tag ohnehin äußerst fraglich, inwie-
weit dem ermitteln, in Ihrer Antragschrift noch als genetischer Fingerabdruck der Datei bezeichneten 
Hashwert überhaupt eine Aussagekraft für Verfahren der vorliegenden Art zukommt. Danach genügen 
nämlich bereits geringfügigste Änderungen an einer Datei (etwa die Hinzufügung eines Satzzeichens bei 
einer viele Millionen Zeichen enthaltenden Programmdatei), um einen völlig anderen Hashwert zu erhal-
ten.“ 
siehe Beschluss 6 O 60/09, S. 6 - 7  
 

 

 
Vgl. etwa: 

Gedanken zum Gutachten von DigiProtect 

Dr. Rolf Freitag: Hashdateien 

Dr. Rolf Freitag: Beweiskraft der Atomuhr 

MD5 Kolissions Generator 

MD5 Generator 

 
 
 

 

IV. Vorliegen eines “gewerblichen Ausmaßes“ 
 

Schließlich stellte das LG Frankenthal klar, dass die von vielen Staatsanwaltschaften sehr hoch angesetzte 
Schwelle zum gewerblichen Ausmaß einer Urheberrechtsverletzung (3000 Lieder oder 200 Filme - und da-
mit einem Marktwert von ca. 3.000,- € angenommen) zwar keine bindende Größe sei. Bei einer einzelnen 
Datei, um die es hier ging, ein Computerspiel kurz nach der Veröffentlichung, sei gleichwohl kein gewerbli-
ches Ausmaß anzunehmen.  
 
Das LG Frankenthal bekräftigt hier erneut, dass es keinen Automatismus bei der Durchsetzung des zivil-

rechtlichen Auskunftsanspruches zulassen wird. Der erhebliche Grundrechtseingriff, der einer solchen Aus-
kunftserteilung liegt, soll schon überall dort verhindert werden, wo eine nachlässige Dokumentation angeb-
licher Urheberrechtsverletzungen auch nur den geringsten Zweifel an dem behaupteten Sachverhalt auf-
kommen lassen. 

 
 
 

 

Fazit 
 
Bei aller Euphorie muss man aber sehen, dass es sich hier in erster Linie erst einmal um einen Beschluss  
handelt. Hier könnte immer noch durch die Antragstellerin sofortige Beschwerde eingelegt werden. Aber 
machen die Richter des Landgerichtes doch auch eindeutig klar, dass sie fest in der Materie stecken und 
wissen über was sie Recht sprechen.  

Natürlich müssen Richter sich an die aktuelle Gesetzeslage halten, natürlich dürfen die Filesharer nicht 
“saugen“ bis zum Abwinken, natürlich werden Rechte durch den Filesharer verletzt, aber es darf der An-
schlussinhaber nicht in einer Art “Sippenhaftung“ genommen werden. Es ist gut dass sich deutsche Richter 
einmal intensiv mit den vermeintlichen Beweisen (IP-Adresse, Gefälligkeitsgutachten, Logg-Firmen) tief-
gründig auseinandersetzen. Recht soll natürlich Recht bleiben. Aber es soll kein Geschäftsmodell oder un-
gerechtfertigte Abmahnungen damit geschützt werden. 
 

Richter Barry Sankol (LG Hamburg) 
“Vorzugswürdig wäre allerdings die (schon längst überfällige) Bereitstellung eines wirtschaftlich tragfähigen 
Geschäftsmodells durch die Musikindustrie, welches das illegale “Datensaugen“ unattraktiv und die P2P-
(Gerichts)Verfahren obsolet werden ließe.“ 
(K&R, Heft 03/2009, Seite 214) 

http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/Gedanken%20zum%20Gutachten%20DigiProtect.pdf
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/%20HashDateien.pdf
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/%20Atomuhr.pdf
http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/%20MD5%20Kolissions%20Generator.pdf
http://files.kniebes.net/php/md5/
http://de.wikipedia.org/wiki/Beschluss_(Gericht)
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Mahnwache am Freitag: Keine Scheuklappen fürs 

Netz! 
 

 

Wann & Wo? 

 

Am Freitag, den 17. April 2009* 

Zwischen 9 Uhr und 9:30 Uhr 

Vor dem Presse- & Besucherzentrum der Bundesregierung (Bundespressekonferenz) 

Reichstagsufer 14 | U+S-Bhf. Berlin-Friedrichstraße 

Karte: Google Maps Deutschland  

 

 
Flyer 
 

 
 
Zur Ansicht einfach anklicken! 

 

 
Ansonsten kann es so enden!!! 

Demo Internetsperre  (bitte links klicken, Danke an @Uwe) 
 

 
 

 
 
Autor: Steffen Heintsch 

 
 

 

 
  

http://tinyurl.com/d9d7pm
http://abmahnwahn-dreipage.de/Stop.swf
http://www.imgbox.de/?img=f28065i225.jpg
http://www.piratenpartei.de/


 

 

  Neue Namen - altes Konzept 
 
  Sonntag, den  05. April 2009 
  Kategorie: Standpunkt 

 

 

 
Seit geraumer Zeit ist es offiziell. DigiProtect - Gesellschaft zum Schutze digitaler Medien mbH arbeitet 
nicht mehr mit der Schweizer Logistep AG zusammen. Ist es die umstrittene Arbeitsweise, die hohen Kos-
ten oder der Gegenwind der aus der Schweiz und Deutschland weht, ich weiß es nicht und möchte auch 
nicht spekulieren. Aber, die Rubel zum Schutz digitaler Medien müssen rollen und so wurde die Logg-

Firma DigiRight Solution GmbH schnell der neugegründete Nachfolger und 33%ige Tochter (siehe PDF) 

von DigiProtect. Anfänglich von einer Frau regiert, angewachsen auf derzeitig 1 Generalmanager und 5 
Gesellschafter. Sag doch noch einer, dass sich die Bekämpfung von Urheberechtsverletzungen nicht lohnt. 
Ist nun DigiRight Solution die Lösung oder nur eine Mogelpackung? Schnell wurden die ersten Einzelheiten 
bekannt. So entwickelte sowie verwendet man die namentlich gleiche Software wie die Logg-Firma Media 
Protector GmbH (Heise.de) - nämlich “FileWatch“. Ein Zufall oder nach der Sampler-Diskussion ein erneu-
ter Beweis dass man untereinander sich schon mal “bedienen“ darf? Da auf Anfrage DigiProtect sich nicht 
als sehr kooperativ zeigte, suchte ich im World Wide Web und wurde bald fündig. Ein 17-seitiges Gutach-

ten, das DigiProtect in Auftrag gegeben hatte mit dem Ziel: Ist die Software FileWatch zur Suche und zur 
beweissicheren Protokollierung der entsprechenden Nutzerdaten geeignet. 
  
Zusammenfassung (sinngemäß): 
“Die Software ist voll funktionsfähig und die Ergebnisse entsprechen dem Erkenntniszweck der Software 
FileWatch. Mit den von FileWatch erfassten und aus Sicht des Sachverständigen beweissicher protokollier-
ten Daten ist der Provider in der Lage, Auskunft darüber zu erteilen, wer Anschlussinhaber desjenigen 

Internetzugang ist, über den die betreffende Datei verbreitet wurde.“ 
  
Jetzt wollte ich es genauer wissen und recherchierte in Zusammenarbeit mit sicherlich kompetenteren 
Menschen und Techniker. Grundlage bilden die aktuellen Schriften der beauftragten Abmahnkanzlei sowie 
das 17-seitige Gutachten.  
  

Neue Namen - altes Konzept oder die Lösung? 
  
Für P2P-Tauschbörsen muss man sich nirgends registrieren im Sinne von mit persönlichen Daten anmel-
den. Zudem gibt es auch P2P-Programme, die die in der Tauschbörse verwendete ID-Nummer bei jedem 
Programmstart ändern. Das Anbieten von Dateien ist keine  Voraussetzung für die Teilnahme bei einer 
Tauschbörse; man kann bei Null anfangen oder als "Leecher" nur Downloaden. Das es möglich ist direkt 
von einer anderen Festplatte per P2P laden ist stark übertrieben: Involviert sind P2P-Programme, Be-

triebssysteme, Firewalls, meist Router, Modems, evtl. Proxies usw..  Ein direkter Zugriff ist möglich z. B. 

über den zweiten SAS-Port bei einer SAS-Festplatte oder bei einer ausgebauten Festplatte (bei beschlag-
nahmten PCs wird so verfahren), aber bei P2P sind selbst kaum nachweisbare Honeypots und Man-In-
The-Middle-Angriffe nicht ausgeschlossen. Hashwerte sind nur statistisch sicher; eine Kollision ist nicht 
ausgeschlossen, einfache Hash-Funktionen lassen sich leicht fälschen und vertrauenswürdig sind nur stark 
kollisionsresistente Hashfunktionen. Verwendet wird laut dem Gutachten nur der Hash-Wert, den das P2P-
Programm anderen P2P-Teilnehmern meldet; was tatsächlich vorhanden ist weiß man damit nicht! Der 

Hash-Wert ist nur so vertrauenswürdig wie die Quelle. Übertragen auf das Identifizieren von Personen 
entspricht der direkte Vergleich (von Dateien z. B. mittels Unix Programm - diff -) dem Vergleich einer 
anwesenden Person mit deren Personalausweis oder einem ähnlich vertrauenswürdigen Dokument; der 
Vergleich der Hash-Werte entspricht dem Vergleich von einer Nummer wie der Kundennummer aus der 
Ferne, per Telefon oder Email. 
Sie können beispielsweise einem Tauschbörsen-Programm ein Dutzend Dateien zum Einstellen in Tausch-

börsen angeben, warten bis die Hash-Werte berechnet wurden und danach, bei kurzzeitig beendetem 
Programm die Dateien mit Datenmüll so füllen, das die I-Nodes, Zeitstempel und Größen der Dateien den 
ursprünglichen Wert haben, so das aufgrund der Metadaten (d. h. auf den ersten Blick) keine Änderung 

erkennbar ist. Dies kann auch durch einen Stromausfall oder anderen Absturz passieren, der Dateien be-
schädigt, ohne dass man es auf den ersten Blick erkennt. Normalerweise überprüft kein P2P-Programm 
nach dem ersten Einlesen die Hash-Werte nochmals und dadurch bleiben solche Änderungen gewöhnlich 
unentdeckt. Ansonsten bräuchte das Programm rund eine Viertelstunde mit hoher CPU- sowie Festplatten-

Auslastung um nur 50 GB an Dateien zu überprüfen; und das bei jedem Programmstart! Soviel Aufwand 

http://www.firmenwissen.de/musterprofil.html?crefoId=6050239942
http://s257881287.online.de/hackercompany/deutsch/pdf/digiprotect_d.pdf
http://www.heise.de/newsticker/Hustler-Europe-laesst-P2P-Nutzer-abmahnen--/meldung/121117


treibt kein P2P-Programm. Zudem kann man P2P Programme manipulieren und "File Watch" hat sicherlich 
einige Fehler, durch die z. B. IP-Adressen falsch zugeordnet werden können. Solche Fehler kann man mit 
ein paarmal ausprobieren, wie in dem Gutachten beschrieben, nicht ausschließen. Um Fehler auszuschlie-

ßen braucht man nur die Datenpakete mit einem Packet-Sniffer aufzeichnen; damit hat man eine einfache 
und sehr billige Möglichkeit der Überprüfung, denn Packet-Sniffer wie z. B. Wireshark sind kostenlos und 
sehr einfach zu bedienen. Damit kann ein Gutachter überprüfen ob die Ausgaben von "File Watch" mit den 
aufgezeichneten Datenpakten übereinstimmen, ohne das Programm selbst zu benötigen. Wenn so ein 
elementares Mittel der Beweisssicherung fehlt, ist das nicht vertrauenswürdig. 

 
Logg-Firmen wie Logistep machen sogar Werbung damit, das der Hashwert durchaus fälschbar ist und 
bezeichnen die gefälschten Dateien als Täuschungsdateien/Killer-Fake: 

"Die Logistep AG kann Täuschungsdateien (Fake-Dateien) ins Internet stellen, welche durch eine Verifizie-
rung nicht auffallen. Wir nennen diese Form unserer Täuschungsdatei auch "Killer-Fake", denn eine solche 
Datei wird durch alle P2P-Plattformen akzeptiert und verbreitet sich anschließend wie ein Virus. Es besteht 
auch keine Möglichkeit seitens der P2P-Plattformen einen solchen Effekt zu unterbinden." 

 
Zitiert aus: 
PDF,Kapitel 3.5 

Als - html - auch unter: Link 
 

Damit ist sind die Hash-Werte, insbesondere von nicht komplett downgeloadeten Dateien, die ja nicht 
durch direkten Datei-Vergleich überprüft werden können, wertlos; das Gutachten zu "File Watch" ist veral-
tet. Gegenüber Filesharer und Gerichten behaupten die Logg-Firmen also das Hashwerte völlig ausreichen 

und gegenüber den Kunden behaupten sie das Hashwerte leicht fälschbar sind und das es zudem prak-
tisch nicht nachweisbar ist. Dies ist ein gutes Beispiel für zielgruppenorientiertes Marketing. 
 
 
 
Prof.Dr. Thomas Hoeren, Münster, NJW43, 2008, 3099 

  

“So taucht gleich von Beginn die Frage auf, ob überhaupt schon der Akt der Ermittlung der IP-Adresse 
durch private Unternehmen von der Rechtsordnung gedeckt ist. Zwar ist eine dynamische IP-Adresse aus 
Sicht der privaten Ermittler für sich gesehen noch kein personengebundenes Datum, da ohne weitere Zu-
satzinformationen mit normalen Mitteln eine Personenbezug nicht hergestellt werden kann (siehe Köcher, 
MMR 2007, 80 (801); Gola / Schomerus, BDSG, 9. Aufl. (2007), § 3 Rdnr. 10; a.A. LG Berlin, MMR 2007, 
799). Dennoch ist es unzulässig, zum Beispiel Spähdateien so einzurichten, dass diese IP-Adresse des P2P 
Nutzers mit protokollieren. Hierbei handelt es sich um Dateien, die den Eindruck erwecken, dass sie be-

stimmte vom Tauschbörsennutzer gesuchte Medien enthalten. Dies ist aber nicht der Fall. Die Datei ent-
hält in Wirklichkeit keinen oder nur einen unbrauchbaren Inhalt. Vielmehr soll durch die Spähdatei die IP-
Adresse des Interessenten ermittelt werden. Durch das Herunterladen dieser nicht erwünschten Daten 
wird Festplattenspeicher des Nutzers belegt. Da hierfür auf Grund der Täuschung des Nutzers über den 
Inhalt kein Einverständnis angenommen werden kann, liegt eine Besitzstörung vor, so dass § 826 BGB 
greift.“ 

 
 
Das Gutachten ist nur die Beschreibung von einem kurzen Ausprobieren von FileWatch. Es zeigt nur, dass 
dieses Programm "im Prinzip" funktioniert, weil sie in vier Fällen korrekt funktioniert hat. Allerdings ist es 
ein Gefälligkeits-Gutachten:  
 
- Es wird nur eine Installation erwähnt. Damit ist nichts über die Lauffähigkeit ausgesagt, weil es sein 

kann das das Programm zwar unter einem gewöhnlichen 32 Bit Microsoft Windows funktioniert, aber 
schon beim Start abstürzt wenn PAE aktiviert ist (Microsoft.com). 
Ebenso kann es sein das das Programm die beschriebenen Tests nicht bestehen würde, wenn statt einem 
32-Bit-Windows ein 64-Bit-Windows verwendet wird oder wenn der PC hardwareseitiges Multithreading 
hat (Multicore-CPU oder mehrere CPUs oder Hyperthreading) und FileWatch hardwareseitiges Multithrea-
ding nicht unterstützt. Es reicht auch schon eine andere kleine Änderung durch ein Microsoft-Update aus, 
um das korrekte Funktionieren zu beeinträchtigen.  

 
Ein Beispiel finden Sie hier: 
Network Security. 
 
Kurzgesagt ist das Kapitel 3.2. Prüfaufbau mangelhaft und das Gutachten bezieht sich nur auf diesen ei-
nen mangelhaft dokumentierten Prüfaufbau beim Gutachter; die Ergebnisse des Gutachters sind daher 

http://www.ifj.ch/portrait/files/raw/00042937-logistep.pdf
http://dontknow.me/at/?http://209.85.129.132/search%3Fq=cache:PB6TAZKa23gJ:www.ifj.ch/portrait/files/raw/00042937-logistep.pdf%2Bhttp://www.ifj.ch%2Blogistep%26amp
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/pae_os.mspx
http://www.netzwerk-internet.de/network-security/artikel/d/so-loesen-sie-das-dns-problem-und-surfen-wieder-problemlos-im-internet.html


nicht übertragbar auf den Einsatz bei DigiProtect und sie sind nicht einmal übertragbar auf danach durch-
geführte Betriebssystem-Updates. Zudem ist fraglich, ob der Test in den heutigen Tauschbörsen über-
haupt noch funktionieren würde, weil die P2P-Protokolle ständig überarbeitet werden.  

 
Die Zusammenfassung "Die Software ist voll funktionsfähig" ist daher 
a) übertrieben und  
b) nicht auf den Einsatz bei DigiProtect übertragbar. 
 
- Das grundlegende Problem ist das als Grundlage nur VORGEBLICHE Werte verwendet werden, die nicht 
überprüft werden. Die Dateien in den Tauschbörsen werden nur doppelt indirekt identifiziert, anhand des 
Hash-Werts der in der Tauschbörse angezeigt, aber nicht wirklich berechnet wird. Der Hashwert einer 

Datei lässt sich aber nur dann wirklich ermitteln, wenn die Datei komplett vorliegt; Bruchstücke reichen 
zur eindeutigen Hashwert-Ermittlung nicht und ob ein nur in der Tauschbörse angezeigter Hashwert ver-
trauenswürdig ist, ist reine Glaubenssache, weil der Hashwert von jemand anderem angegeben wird. 
Deshalb wird ja für forensische Untersuchungen von beschlagnahmten Festplatten erst mal eine bitgenaue 

Kopie angefertigt, die anschließend untersucht wird; Hashwerte die der Besitzer angibt reichen nicht. Zu-
dem wird von FileWatch nur geprüft ob die Datei im Prinzip downgeloadet werden kann; der Download 
wird nur gestartet. Damit kann aber nicht einmal der Hashwert überprüft werden. Die Ergebnisse von 

FileWatch sind daher prinzipiell nicht vergleichbar mit der forensischen Untersuchung von Dateien auf (in 
der Regel beschlagnahmten) Festplatten in forensischen Labors, wo die Daten direkt gelesen werden und 
auch nachträglich unabhängig überprüfbar sind. Wie früher erwähnt, lassen sich viele Hach-Werte zudem 
leicht fälschen und Firmen wie Logistep bieten das sogar kommerziell an, mit dem Versprechen das es 
auch in allen Tauschbörsen funktioniert (sogen. "Killer-Fake"). Hinzu kommt bei Hashwerten immer das 
Problem von nicht auszuschließenden Kollisionen; verschiedene Dateien können den gleichen Hashwert 

haben. Die Hashwerte sind daher selbst von komplett downgeloadeten Dateien nicht absolut zuverlässig 
und FileWatch ist daher schon vom Prinzip her unsicher. Hinzu kommt, das FileWatch nicht die Hashwerte 
von komplett downgeloadeten Dateien berechnet sondern sich mit den in den Tauschbörsen angezeigten 
Werte begnügt; es findet keine Überprüfung der Hashwerte statt und FileWatch kann leicht getäuscht 
werden. Beispielsweise kann man durch Manipulation der Dateien oder auch  
des P2P-Programms dafür sorgen kann, das falsche Hashwerte gemeldet werden, selbst wenn keine P2P-

Server manipuliert werden. Dagegen helfen auch stark kollisionsresistente kryptologischen Hash-

Funktionen nicht; d. h. selbst wenn FileWatch "Killer-Fakes" mit hoher Sicherheit erkennen könnte, würde 
es nicht erkennen ob ein Hashwert nur vorgetäuscht wird, weil man den Hashwert nur anhand der kom-
plett downgeloadeten Datei überprüfen kann. Wie früher erläutert, gibt es deshalb zur Vortäuschung fal-
scher Hashwerte in Tauschbörsen u. A. zwei US-Patente.  

 
Es fehlen bei dem FileWatch drei grundlegende Eigenschaften: 
 
1.) Ein Protokollieren der verwendeten Harde- und Software. Nur so können die Ergebnisse von FileWatch 

reproduzierbar sein. Dies erfordert nur minimalen Aufwand, z.B. mittels der Windows WMI. 
 
2.) Ein komplettes Downloaden der Datei, durch das direkt, also ohne Hashwerte, überprüft werden kann 
ob es sich wirklich um die Datei handelt oder nur um eine Täuschung ("Killer-Fake") oder eine beschädigte 
Datei/Fake, bei der nur der Anfang mit dem Original übereinstimmt. Mit einer Flatrate und kostenlosen 

Programmen wie – diff - verursacht das keine zusätzlichen Kosten. Bei einer forensischen Untersuchung 

einer Festplatte wird schließlich auch direkt mit den kompletten Dateien nur nicht nur mit deren Hashwer-
ten oder nur mit Teilen von Dateien gearbeitet. 
 
3.) Ein unabhängiges Protokollieren, mit dem das korrekte Funktionieren von FileWatch überprüft werden 
kann, beispielsweise von einem Zweit-Gutachter. Hierfür reicht schon ein gewöhnlicher kostenloser Pa-
cket-Sniffer wie Wireshark. Sofern kein Speicherplatzmangel  
vorhanden ist, werden dadurch ebenfalls keine Kosten verursacht und selbst wenn, liegen sie im Bereich 

weniger (<10) Cent pro Gigabyte. Schließlich wird bei einer forensischen Untersuchung einer Festplatte 
das Original als Beweismittel aufbewahrt; von über ein Netzwerk aufgezeichneten Daten ist daher zumin-
dest eine komplette Kopie zu fordern. 
  
Bleibt zu hoffen, dass die monströsen Gutachten der selbsternannten AntiPiracy Firmen (Englisch klingt 
halt immer gut) einmal auch als Schutzbehauptung gesehen werden und die Richter diese Firmen genauer 
auf dem Prüfstand stellen. Private Firmen – Dienstleistungsanbieter -, die ihr Geld damit verdienen (und 

nicht zu knapp) IP-Adresse/Datum/Zeit/ usw. aufzuschreiben, zu sammeln und weiterzugeben, damit man 
noch mehr zivilrechtliches Geld damit verdient werden kann vor Gericht. 

 
  
Autor: Steffen Heintsch 



 

 

 

 

 
 
    

Abmahn-Mahnie des Monats: Fotograf Thomas B. 

 
 
Montag, den 30.03.2009 

Kategorie: Standpunkt 
 
 
Seit geraumer Zeit werden wir informiert über einen Fotografen, nennen wir ihn einfach Thomas B., der 
seit Jahren gezielt die Internet-Auktionshäuser durchforstet nach Verletzungen seiner urheberrechtlich ge-
schützten Werke. Was die einen als eine dreiste Abzocke sehen, nennen die anderen den Schutz ihrer 
Lichtbilder bzw. Lichtbildwerke vor dem schamlosen Diebstahl skrupelloser sowie respektloser 

Arbeitsplatzvernichter. 

Jeder kennt die Situation. Man ist entweder ein aktiver Verkäufer oder das erste Mal dabei und möchte 
irgendeinen x-beliebigen Titel verkaufen. Um sein Produkt in der Verkaufsauktion noch attraktiver ins 
Rampenlicht zu rücken und anzupreisen, muss ein oder mehrere Bilder her. Da aber die Faulheit oder das 
fehlende Können meist über die Vernunft obsiegt, wird allzuoft die Bildersuchfunktion bei Google benutzt 

und das dadurch gefundene Bild in die eigene private Auktion eingebunden. Es ist sich aber niemand be-

wusst, wie leicht aus einer unüberlegten Verwendung von Lichtbildern im Internet ein Urheberrechtsver-
stoß werden kann. Jedes Foto, alles, was ein Mensch nur fotografieren kann unterliegt einem urheberrecht-
lichen Schutz. Fotos sind grundsätzlich nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt, sei es als Lichtbildwerk 
gemäß §2, Abs.1, Nr.5 UrhG oder als Lichtbild gemäß §72 UrhG. Der Unterschied ist in der Praxis nicht 
wichtig und unterscheidet sich lediglich in der Schutzdauer von im ersten Fall 70 Jahren und bei einem 
Lichtbild gemäß §72 UrhG von 50 Jahren. Wird nun so unbewusst oder bewusst dem Urheber eines Fotos 
seine Rechte verletzt durch eine unerlaubte Verwertung sowie der nicht namentlichen Nennung des Urhe-

ber stehen ihm im Falle einer Urheberrechtsverletzung Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzan-
sprüche zu. Es sollte dies niemand auf die leichte Schulter nehmen, die einfache Verwendung von Co-
py/Paste bei Google, kann zu einer teuren Auktion werden. 

Und das Rezept zum Geldverdienen ist so einfach, doch genial und funktioniert schon seit dem Jahr 2007 
wie im vorliegenden Fall. Ein Fotograf geht seiner Arbeit nach und fotografiert Geldmünzen für einen Auf-
traggeber. Danach durchforstet man alle Suchmaschinen und Online-Auktions-Häuser nach seinen Fotogra-

fien. Denn der Mensch ist meist bequem und faul und bedient sich lieber mittels Mausklick, um sich ein Bild 

für seine private Verkaufsauktion zu kopieren aus dem World Wide Web. Wird man fündig, wird das Aukti-
onshaus informiert und lässt die Auktion stoppen oder beteiligt sich an dieser um an den Namen und An-
schrift zu gelangen. Jetzt gibt es die eine Variante, dass der Fotograf selbst abmahnt und wenn die Betrof-
fenen nicht so reagieren wie erwartet, als zweite Variante eine Anwaltskanzlei eingeschaltet wird um weiter 
zivilrechtlich vorzugehen.  
 

Download des Abmahnschreiben als PDF 
 
Natürlich muss man alle zwei Seiten betrachten. Einerseits werden dem Urheber der Lichtbilder seine Rech-
te verletzt. Anderseits sagt das OLG Brandenburg, Urteil vom 03.02.2009 - Az. 6 U 58/08, “für die vorlie-
gend gegebene Nutzung eines zu gewerblichen Zwecken hergestellten Fotos für einen einmaligen Privat-
verkauf im Internet existieren allerdings keine MFM-Tarife“ sowie “die Rechtsverletzung war auch unerheb-

lich, weil sie sich nach Art und Ausmaß auf einen eher geringfügigen Eingriff in die Rechte des Klägers be-

schränkten und außerdem ein Handeln außerhalb des geschäftlichen Verkehrs, also im reinen Privatbereich, 
vorlag.“ Deshalb muss man sich die Frage stellen, ob viele Rechteinhaber nicht einfach das Urheberechts-
gesetz als unerschöpflicher Geldquell sehen um an das schnelle Geld  zu gelangen und sich scheinheilig 
dahinter verstecken? 
 
 

http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/Thomas%20B.pdf
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/gzy/bs/10/page/sammlung.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE090026208%3Ajuris-r01&showdoccase=1&documentnumber=19&numberofresults=23&doc.part=L&doc.price=0.0&paramfromHL=true#focuspoint


Tipp: Wer an Privatverkäufen im Internet teilnimmt, verwendet Fotografien die ihr selber erstellt habt oder 
lasst sie einfach weg!  

 

 
 
Autor: Steffen Heintsch 
 

 

 

 
 

Verstoß gegen das Waschschutzrecht 
 
 
Donnerstag, den 26. März 2009 
Kategorie: Aktuell 
 

 
Ich ging in ein Elektronikgeschäft (ich bin ja nicht blöd) mit dem Hintergedanken, meiner Tochter zum Ge-
burtstag eine Waschmaschine zu kaufen. Also nichts wie hin zum nächsten Verkäufer. Nachdem ich ihm 
meine Vorstellungen bezüglich Preis, Funktionalität sowie Schenkung erläutert hatte, verfinsterte sich seine 
Miene und er begann heftig mit dem Kopf zu schütteln. Folgenden Text bekam ich nun zu hören, 
“Also das geht schon einmal gar nicht, junger Mann. Wenn Sie eine Vollwaschmaschine käuflich erwerben, 
müssen Sie als Kunde folgendes beachten: 

(1) Die Waschmaschine darf nur im Wohnbereich des Käufers aufgestellt und angeschlossen werden, 
(2) Die Benutzung bzw. Bedienung der Waschmaschine durch Unbefugter Dritte ist nicht gestattet, 

(3) Sie haben folgende Rechte: 
1300-mal Buntwäsche; 
1000-mal Weißwäsche; 
800-mal Kurzschleudern sowie 

300-mal Spülen. 
(4) Wenn  Ihnen die Waschmaschine nicht mehr gefällt und/oder defekt ist, dürfen Sie diese nicht verkau-
fen, verschenken oder verschrotten. Sie muss wieder zurückgegeben werden. Sollten Sie dagegen versto-
ßen, kann mit einer Abmahnung wegen Verstoß gegen das Waschschutzrecht gerechnet werden. Durch 
diese  “Raubwascher“ werden schon genügend  Arbeitsplätze vernichtet!“ 
 
Jeder der sich dieses durchliest, wird sich sagen: “So ein Blödsinn, setz einmal Deine Medikamente ab!“ 

Aber dasselbe passiert doch Tag für Tag im Bereich der Musikindustrie. Gestern, auf der “Fair-Play“ Welle 
reitend, entschloss ich mich bei Musicload.de ein Video zu kaufen. Der Grund dafür ist ganz einfach, die 
Qualität bei MyVideo bzw. YouTube war zu schlecht und es handelte sich um Jeanette - Undressed To The 
Beat. Natürlich - nur - aus experimentellen Gründen.   

 
Folgendes Angebot unterbreitete mir Musicload.de: 

 
Video:               

Jeanette - Undressed To The Beat 

 
Preis:                
EUR 1,89 

 
Video:               
2 MBit/sec 

 
Format:            

WMF  

 
Player:             
ab Windows Media Player 9 aufwärts; beim Windows Media Player 11 muss zusätzlich die DRM Lizenz mit 
heruntergeladen werden. 



 
Rechte:            
25-mal kopieren / 0-mal brennen / unbegrenzt ansehen 

 
Kopierschutz:   
DRM. 
 

Da ich ein notorischer “Nichtdurchleser-Typ“ bin und den Windows MediaPlayer 11 mein Eigen nenne, habe 
ich natürlich die 4 Lizenzen nicht heruntergeladen. Da ich aber das Video, aber zu rein experimentellen 
Zwecken, sehen wollte, versuchte ich es heute nochmals und bekam den dezenten Hinweis: “Diesen Artikel 
können Sie erst nach 2 Wochen wieder neu kaufen oder verschenken!“ 
 
“Das Angebot der Musikindustrie muss eigentlich besser sein, als das der Piraten!“ 

Tim Renner (GF von Motor Entertainment) 
 

Fazit: Bei diesem Angebot, brauch sich niemand zu wundern dass man lieber eine 
P2P-Tauschbörse besucht und denkt: Herr Gorny  - “Fair and Reasonable Price!“. 
 
 

 

News: 

 
(1) Musindustrie mahnt ab, das Album von Peter Fox - Stadtaffe - im 
BitTorrent Netzwerk. 
 
RA Dr. Wachs:  
Die Kanzlei Rasch benennt dabei in den neuen Abmahnungen die konkrete Zahl der Nutzer, mit denen der 
Internetanschluss des Abgemahnten verbunden gewesen sein soll und errechnet dabei beispielhaft den 

Schaden. Sinngemäß heißt es da: "Ausweislich der Dokumentation der proMedia GmbH wurde das streitge-
genständliche Musikalbum am [Datum] um [Uhrzeit] innerhalb des genutzten "Torrents" [Anzahl] Nutzern 
zugänglich gemacht. Diese waren alle zur Tatzeit miteinander verbunden und riefen das vorliegende Album 

ab. Hätten die [Anzahl] Nutzer das Album legal über das Internet erworben (z.B. bei www.musicload.de 
oder bei www.itunes.de) wäre hierfür ein durchschnittlicher Preis von ca. 11,00 EUR zu zahlen gewesen 
und damit ein Gesamtbetrag in Höhe von [x]-tausend EURO erlöst worden." 
 
Offenbar sollen diese Bezifferungen dazu dienen, die Abgemahnten einzuschüchtern. Möglicherweise plant 
die Musikindustrie in neueren Verfahren auch dazu überzugehen, den Schaden konkret zu benenen. Das 

wäre ein spannende Entwicklung - weg von der Lizenzanalogie. 
 
Weiter nennt die Kanzlei Rasch als Schadenspositionen "Verfahrenskosten"bis zu 300 EUR" sowie Rechts-
anwaltsgebühren von mindestens 1.479,90 EUR. Als Vergleichsangebot wird dann eine Summe von  
1.200,00 EUR angegeben. Bei all diesen Zahlen wird allerdings der 97a Abs. 2 UrhG sowie die Deckelung 

der Anwaltskosten auf 100 EUR komplett ausgespart. 
 

Quelle: anwalt24.de 

 

 
 

 
(2) OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12.03.2009, Az. I-10 W 11/09) 
 
 
Leitsatz des Gerichts: 
 
Für Anträge nach § 101 Abs. 9 UrhG fällt nur eine Festgebühr nach § 128c Abs. 1 Nr. 4 KostO a.F. an, 
wenn dasselbe urheberrechtlich geschützte Werk unter Verwendung unterschiedlicher IP-Adressen zum 

Download angeboten worden ist; auf die Anzahl der mitgeteilten IP-Adressen kommt es nicht an. 
 
Nach dem Wortlaut des § 128 c Abs. 1 Nr. 4 KostO (ab 1. September 2009: § 128e Abs.1 Nr. 4 
KostO) wird für die Entscheidung über „den Antrag auf Erlass einer Anordnung“ nach § 101 Abs. 
9 UrhG eine Gebühr von 200,-- Euro erhoben. Für die Frage, ob eine Entscheidung eine oder 

http://www.anwalt24.de/rechtsanwalt/dr.-alexander-wachs-8335521/blog/15/5131/kanzlei-rasch-mahnt-unerlaubte-verwertung-des-albums-quotstadtaffequot-des-kuenstlers-peter-fox-ab


mehrere Gebühren auslöst, kommt es mithin maßgeblich darauf an, ob sie sich auf einen oder 
mehrere Anträge bezieht. Dies ist nicht nach der äußeren Form des gestellten Antrags zu beur-
teilen, sondern nach dessen Inhalt. Der Senat führt insoweit aus: Liegt dem Antrag im Wesentli-
chen derselbe Lebenssachverhalt zugrunde, ist ein Antrag anzunehmen; weist der Lebenssach-

verhalt dagegen wesentliche Unterschiede auf, werden mehrere Anträge anzunehmen sein. 
 
 
 
Autor: Steffen Heintsch 
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